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Vorwort
 
Im Hessischen Maßregelvollzugsgesetz sind 
die rechtlichen Vorgaben zur Unterbringung 
von Patienten in Einrichtungen des Maßre-
gelvollzugs zusammengefasst. Es ist das 
zentrale Regelwerk für die Arbeit in den Vitos 
Kliniken für forensische Psychiatrie. Es regelt 
den rechtskonformen Vollzug von Maßre-
geln der Besserung und Sicherung nach § 63 
Strafgesetzbuch (StGB) und § 64 StGB. Mit 
der Novellierung des Hessischen Maßregel-
vollzugsgesetzes im Dezember 2021 wurde 
es auch an die höchstrichterliche Rechtspre-
chung angepasst. 

Daneben gibt es weitere rechtliche Vorga-
ben, die sich mit der Unterbringung von psy-
chisch kranken bzw. suchtkranken Rechts-

brechern in Maßregelvollzugseinrichtungen 
befassen. 

Diese Gesetzessammlung möchte den Mitar-
beitern in den Vitos Kliniken für forensische 
Psychiatrie ihre tägliche Arbeit erleichtern. 
Mit der Broschüre erhalten sie einen Über-
blick über die relevanten Gesetze und recht-
lichen Vorgaben. Abgedruckt sind das Hes-
sische Maßregelvollzugsgesetz und weitere 
Gesetzestexte und Vorschriften vollständig 
oder in Auszügen.

Die Sammlung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.

Stand der Vorschriften ist der 01.10.2023.
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Maßregelvollzugsgesetz

Erster Titel
Allgemeines, Organisation
§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt den Vollzug von 
Maßregeln der Besserung und Sicherung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus oder 
einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzug).

(2) Es gilt entsprechend für den Vollzug der 
einstweiligen Unterbringung nach § 126a der 
Strafprozessordnung, der Unterbringung zur 
Vorbereitung eines Gutachtens über den psy-
chischen Zustand eines Beschuldigten nach  
§ 81 Abs. 1 der Strafprozessordnung und der 
Unterbringung zur Vorbereitung eines Gut-
achtens über den Entwicklungsstand eines 
Beschuldigten nach § 73 des Jugendge-
richtsgesetzes, soweit Zweck und Eigenart 
des Verfahrens nicht entgegenstehen.

§ 2  Einrichtungen des  
Maßregelvollzuges

(1) Die Maßregeln nach § 1 Abs. 1 und die 
Unterbringungen nach § 1 Abs. 2 werden 
in Einrichtungen des Landeswohlfahrtsver-
bandes Hessen vollzogen. Die für den Maß-
regelvollzug zuständige Ministerin oder der 
hierfür zuständige Minister wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung im Einvernehmen 
mit der für Strafvollstreckungs- und Straf-
vollzugsrecht zuständigen Ministerin oder 
dem hierfür zuständigen Minister ande-
re Träger zu bestimmen. Ein Vollzug in Ein-
richtungen außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes wird hierdurch nicht aus-
geschlossen. Träger von Einrichtungen des 
Maßregelvollzuges können auch Kapitalge-

sellschaften sein, deren Anteile vollständig 
vom Landeswohlfahrtsverband Hessen oder 
einer Gesellschaft des Landeswohlfahrts-
verbandes Hessen, an der der Landeswohl-
fahrtsverband Hessen ebenfalls sämtliche 
Anteile hält, gehalten werden, wenn diese 
die notwendige Zuverlässigkeit und Fach-
kunde nachweisen. Diese werden durch öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem 
für den Maßregelvollzug zuständigen Mi-
nisterium und dem Träger mit der Aufgabe 
des Maßregelvollzugs beliehen. Der Belei-
hungsvertrag muss insbesondere sicherstel-
len, dass in der Einrichtung jederzeit die zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des Maß-
regelvollzugs erforderlichen personellen, 
sachlichen, baulichen und organisatorischen 
Voraussetzungen gegeben sind. Die Leiterin-
nen und Leiter der Einrichtungen sowie ihre 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter und 
die weiteren Ärztinnen und Ärzte sowie psy-
chologischen Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten und Psychologinnen und 
Psychologen mit Leitungsfunktion bleiben 
dabei auch in Zukunft Beschäftigte des Lan-
deswohlfahrtsverbandes Hessen und treffen 
die Ermessensentscheidungen, die in Grund-
rechte der Untergebrachten eingreifen. Über 
die Besetzung der Stellen

1.  der Leitung der Einrichtung ist das Ein-
vernehmen und

2.  der weiteren Ärztinnen und Ärzte, psy-
chologischen Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten und Psychologinnen 
und Psychologen mit Leitungsfunktion ist 
das Benehmen

mit der Fachaufsichtsbehörde herzustellen.

Maßregelvollzugsgesetz
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(2) Die Einrichtungen des Maßregelvollzugs 
sind verpflichtet, forensisch-psychiatrische 
Ambulanzen zu betreiben, um Nachsorge-
maßnahmen zu vermitteln oder durchzu-
führen sowie Weisungen nach § 68b Abs. 2 
des Strafgesetzbuches erfüllen zu können. 
Die forensisch-psychiatrischen Ambulan-
zen können organisatorisch und funktionell 
zu einer forensischen Nachsorgeambulanz 
zusammengefasst werden. Die Bildung von 
Außenstellen ist zulässig. Die Kosten der fo-
rensisch-psychiatrischen Nachsorgeambu-
lanz trägt das Land.

§ 2a  Unterbringung von  
Jugendlichen

Jugendliche sind getrennt von Erwachsenen 
unterzubringen, soweit dies dem Kindes-
wohl entspricht. Heranwachsende können 
mit Jugendlichen zusammen untergebracht 
werden, sofern dies mit dem Kindeswohl der 
untergebrachten Jugendlichen vereinbar ist.

§ 3 Aufsichtsbehörde

(1) Das für den Maßregelvollzug zuständige 
Ministerium führt die Rechts- und Fachauf-
sicht in Angelegenheiten nach diesem Ge-
setz. 

(2) Die Fachaufsichtsbehörde hat ein Wei-
sungsrecht gegenüber dem Träger der Ein-
richtung. Kommt der Träger einer Einrichtung 
einer Weisung der Fachaufsichtsbehörde 
nicht innerhalb der gesetzten Frist nach, 
kann diese die erforderlichen Maßnahmen 
für den Träger selbst und auf dessen Kosten 
vornehmen. Sie tritt dabei kommissarisch in 
die Rechte des Trägers ein und kann sich der 
personellen, sachlichen, baulichen und or-
ganisatorischen Ausstattung des Trägers be-
dienen.

(3) Die Fachaufsichtsbehörde hat ein Wei-
sungsrecht gegenüber der Leitung der Ein-
richtung. Das Weisungsrecht betrifft nicht 
die ärztliche Therapiefreiheit. Die Leitung der 
Einrichtung hat das Recht, sich in die Einrich-
tung und den Vollzug der Unterbringung nach  
§ 1 Abs. 2 betreffenden Angelegenheiten un-
mittelbar an die Fachaufsicht zu wenden.

§ 4 Vollstreckungsplan

(1) Die Träger der Einrichtungen des Maß-
regelvollzuges regeln im Einvernehmen 
mit dem für den Maßregelvollzug zuständi-
gen Ministerium und dem für Strafvollstre-
ckungs- und Strafvollzugsrecht zuständigen 
Ministerium die sachliche und örtliche Zu-
ständigkeit der Einrichtungen des Maßre-
gelvollzuges in einem Vollstreckungsplan. 

(2) Abweichungen vom Vollstreckungsplan 
sind zulässig, wenn 

1.  hierdurch die Behandlung der unterge-
brachten Person oder ihre Eingliederung 
nach der Entlassung gefördert wird oder

2.  Gründe der Vollzugsorganisation oder 
andere wichtige Gründe die Abweichung 
gebieten.

Die Träger der Einrichtungen des Maßre-
gelvollzuges haben Entscheidungen nach 
Satz 1 dem für den Maßregelvollzug zustän-
digen Ministerium und dem für Strafvollstre-
ckungs- und Strafvollzugsrecht zuständigen 
Ministerium unverzüglich mitzuteilen; deren 
Genehmigung bedürfen Verlegungen in Ein-
richtungen oder von Einrichtungen außer-
halb des Landes.

(3) Das für den Maßregelvollzug zuständi-
ge Ministerium veröffentlicht den Vollstre-
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ckungsplan im Staats-Anzeiger für das Land 
Hessen.

§ 4a Verlegungen

(1) Die untergebrachte Person kann mit ihrer 
Zustimmung in eine andere Einrichtung ver-
legt werden, soweit die Verlegung den thera-
peutischen Zielen nicht entgegensteht.

(2) Ohne die Zustimmung der untergebrach-
ten Person darf eine Verlegung nur erfolgen, 
wenn

1.  das Ziel der Unterbringung mit den Mög-
lichkeiten der Einrichtung nicht oder 
nicht mehr zu erreichen ist oder

2. sie 

 a)  für die Behandlung und Wiedereinglie-
derung nach der Entlassung der unter-
gebrachten  Person oder

 b)  aus Gründen der Vollzugsorganisation 
oder aus anderen gewichtigen Grün-
den, wie der Sicherheit oder Bele-
gungsfähigkeit der Einrichtung, 

 erforderlich ist.

(3) Die Entscheidung über eine Verlegung ist 
der Fachaufsichtsbehörde mitzuteilen.

§ 5 Ausübung der Befugnisse

(1) Im Maßregelvollzug obliegen die Aufga-
ben der Vollzugsbehörde, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, der Einrichtung 
des Maßregelvollzuges.

(2) Entscheidungen nach den §§ 4a, 7a, 8, 
9 Abs. 1 und § 10 sowie Anordnungen nach 

den §§ 32 und 34 mit Ausnahme von Anord-
nungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 6 in Verbindung 
mit § 34 Abs. 5 und Anordnungen nach § 34 
Abs. 2 Nr. 7 in Verbindung mit § 34 Abs. 6 
sind der Leitung der Einrichtung vorbehalten.

(3) Bei Gefahr im Verzuge dürfen auch Be-
dienstete der Einrichtung des Maßregelvoll-
zuges, denen die Befugnisse nach Abs.  2 
nicht zustehen, besondere Sicherungsmaß-
nahmen vorläufig anordnen; eine Anordnung 
nach § 34 Abs. 3 Satz 2 darf nur eine Ärztin 
oder ein Arzt treffen. Die Leitung der Einrich-
tung des Maßregelvollzuges ist von einer vor-
läufigen Anordnung nach Satz 1 unverzüglich 
zu unterrichten.

§ 5a  Patientenfürsprecherinnen und 
Patientenfürsprecher

Für die Einrichtungen nach § 2 sind Patien-
tenfürsprecherinnen und Patientenfürspre-
cher zu wählen. § 7 des Hessischen Kranken-
hausgesetzes 2011 vom 21. Dezember 2010 
(GVBl. I S. 587), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 4. September 2020 (GVBl. S. 573), 
gilt entsprechend mit den Maßgaben, dass

1.   in Abs. 1 Satz 3 an die Stelle des Beneh-
mens das Einvernehmen tritt,

2.   in Abs. 3 Satz 6 an die Stelle des für das 
Gesundheitswesen zuständigen Minis-
teriums das für den Maßregelvollzug zu-
ständige Ministerium tritt,

3.   den Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 Nr. 
1 und 2 des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 
886), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. Juli 2021 (BGBl. I S. 2754), keine Ein-
sicht zu gewähren ist,
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4.   die Einrichtung nur notwendige Auskünf-
te zu erteilen, Zutritt zu gewähren und 
dem Vorbringen nachzugehen hat, so-
weit berechtigte Interessen der Einrich-
tung oder Dritter nicht entgegenstehen,

5.   der Träger die Kosten der Aufwandsent-
schädigung zu tragen hat.

§ 5b Forensikbeiräte

Zur Förderung des Verständnisses und der 
gesellschaftlichen Akzeptanz des Maßregel-
vollzugs und seiner Ziele sollen ehrenamtli-
che Beiräte gebildet werden, die als Mittler 
zwischen den Einrichtungen und der Öffent-
lichkeit dienen und insbesondere in Zusam-
menarbeit mit dem jeweiligen Träger über 
die Zwecke des Maßregelvollzugs und seine 
Behandlungsmittel in verständlicher Form 
informieren.

§ 5c Besuchskommission

(1) Das für den Maßregelvollzug zuständige 
Ministerium bildet eine Besuchskommission, 
die mindestens ein Mal pro Jahr die Einrich-
tungen des Maßregelvollzugs besucht und 
daraufhin überprüft, ob die mit der Unter-
bringung in einer Einrichtung des Maßregel-
vollzugs verbundenen besonderen Aufgaben 
erfüllt werden. Der Besuchskommission ist 
ungehinderter Zugang zu den Einrichtun-
gen zu gewähren. Bei den Besichtigungen ist 
den untergebrachten Personen Gelegenheit 
zu geben, Wünsche und Beschwerden vorzu-
tragen. Die Einrichtungen sind verpflichtet, 
die Besuchskommission bei ihrer Tätigkeit zu 
unterstützen und ihr die gewünschten Aus-
künfte zu erteilen. Zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben ist der Besuchskommission Einsicht in 
die hierfür erforderlichen Unterlagen zu ge-
währen. Personenbezogene Patientenunter-

lagen dürfen nur mit Einwilligung der betrof-
fenen untergebrachten Person eingesehen 
werden.

(2)  Der Besuchskommission sollen angehö-
ren:

1. 
 a)  eine Fachärztin oder ein Facharzt für 

Psychiatrie und Psychotherapie, beim 
Besuch einer Einrichtung des Jugend-
maßregelvollzugs eine Fachärztin oder 
ein Facharzt für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie,

 b)  eine Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin oder ein Gesundheits- und Kran-
kenpfleger oder eine Pflegefachfrau 
oder ein Pflegefachmann,

 c)  eine Psychologische Psychotherapeu-
tin oder ein Psychologischer Psycho-
therapeut oder eine Psychotherapeu-
tin oder ein Psychotherapeut,

 d)  eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialar-
beiter

  mit Erfahrung auf dem Gebiet des Maßre-
gelvollzugs,

2.   eine Richterin oder ein Richter einer 
Strafvollstreckungskammer,

3.   eine Vertreterin oder ein Vertreter aus 
dem Kreis der Psychiatrie-Erfahrenen 

 und
4.   eine Vertreterin oder ein Vertreter aus 

dem Kreis der Angehörigen.

Die in Satz 1 genannten Personen dürfen 
weder in der zu besichtigenden Einrichtung 
gegenwärtig beschäftigt, noch mit der Bear-
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beitung von Unterbringungssachen im Ein-
zugsbereich der zu besichtigenden Einrich-
tung unmittelbar befasst sein.

(3) Die Besuchskommission legt alsbald, 
spätestens drei Monate nach einem Besuch, 
der Fachaufsicht einen Besuchsbericht mit 
dem Ergebnis der Überprüfung vor. Die Ein-
richtung erhält zugleich eine Durchschrift 
dieses Berichts. Angaben über persönliche 
Belange untergebrachter Personen, die iden-
tifizierende Rückschlüsse auf einzelne Per-
sonen zulassen, dürfen in den Bericht nicht 
aufgenommen werden, es sei denn diese An-
gaben sind zur Darstellung des Sachzusam-
menhangs im Bericht unerlässlich und die 
untergebrachte Person hat einer Aufnahme 
in den Bericht zugestimmt. 

(4) Die Mitglieder der Besuchskommission 
sind nicht an Weisungen gebunden. Sie sind 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ihre Auf-
gaben nehmen sie ehrenamtlich wahr. Für 
ihre Entschädigung gilt § 27 Abs. 1, 2 und 3 
Satz 1 sowie Abs. 5 der Hessischen Gemein-
deordnung entsprechend mit der Maßgabe, 
dass 

1.   die für den Maßregelvollzug zuständige 
Ministerin oder der hierfür zuständige Mi-
nister ermächtigt wird, durch Rechtsver-
ordnung die Regelung nach § 27 Abs. 1 
Satz 2, 4 und 7 und Abs. 3 Satz 1 zu tref-
fen,

2.   in der Rechtsverordnung nach Nr. 1 eine 
Regelung über die Gewährung einer Auf-
wandsentschädigung zu treffen ist.

Die Kosten trägt das Land.

Zweiter Titel
Planung und Gestaltung des 
Vollzuges

§ 6  Behandlungs- und  
Eingliederungsplan

(1) Unter Berücksichtigung der Persönlich-
keit, des Alters, des Entwicklungsstandes, 
des kulturellen Hintergrundes und der Le-
bensverhältnisse der untergebrachten Person 
ist alsbald nach der Aufnahmeuntersuchung 
ein Behandlungs- und Eingliederungsplan 
aufzustellen. Er soll Angaben enthalten über

1.  die ärztliche Behandlung,

2.   besondere, namentlich psychotherapeu-
tische Behandlungsmaßnahmen,

3.   die Zuweisung zu bestimmten Behand-
lungsgruppen,

4.   den Einsatz in der Beschäftigungs- oder 
Arbeitstherapie und

5.   medizinische und berufliche Eingliede-
rungsmaßnahmen.

In den Behandlungs- und Eingliederungs-
plan sollen auch Angaben über Lockerungen 
und Beurlaubungen aufgenommen werden, 
wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen. 

(2) Der Behandlungs- und Eingliederungs-
plan soll mit der untergebrachten Person 
und ihrer gesetzlichen Vertreterin oder ihrem 
gesetzlichen Vertreter oder ihrer Betreuerin 
oder ihrem Betreuer erarbeitet werden. 

(3) Der Behandlungs- und Eingliederungsplan 
ist im Abstand von längstens sechs Monaten 
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zu überprüfen und der weiteren Entwicklung 
der untergebrachten Person anzupassen.

§ 7 Ärztliche Behandlung

(1) Die untergebrachte Person erhält die zur 
Erreichung des Vollzugsziels nach § 136 Satz 
2 und § 137 des Strafvollzugsgesetzes vom 
16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088, 1977 
S. 436), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2099), erforderli-
che ärztliche Behandlung; sie schließt die 
notwendige Untersuchung ein. Die Behand-
lung umfasst die gebotenen medizinischen, 
psychotherapeutischen, soziotherapeuti-
schen und heilpädagogischen Maßnahmen. 
Die Behandlung umfasst auch Maßnahmen, 
die erforderlich sind, um der untergebrach-
ten Person nach ihrer Entlassung ein eigen-
verantwortliches Leben in der Gemeinschaft 
zu ermöglichen.

(2) Die medizinische Untersuchung und Be-
handlung bedürfen, vorbehaltlich des § 7a, 
der umfassenden ärztlichen Aufklärung und 
der Einwilligung der untergebrachten Person. 
Die untergebrachte Person ist nicht einwilli-
gungsfähig, wenn sie krankheitsbedingt nicht 
fähig ist, Grund, Bedeutung und Tragweite 
der Behandlung einzusehen und ihren Wil-
len nach dieser Einsicht zu bestimmen. Die 
Vorschriften über die Feststellung des Pati-
entenwillens (§§ 1901a und 1901b des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs) bleiben unberührt.

(3) Jugendliche, die im Rahmen eines Straf-
verfahrens nach § 2 Abs. 1 untergebracht 
werden, sind zur Beurteilung ihrer allgemei-
nen körperlichen und geistigen Verfassung 
unverzüglich ärztlich zu untersuchen, wenn

1.  gesundheitliche Anzeichen Anlass zu 
einer solchen Untersuchung geben oder

2.  ein entsprechender Antrag des Jugend-
lichen, des Trägers der elterlichen Sorge 
oder seines Rechtsbeistandes vorliegt.

§ 7a  Zwangsmaßnahmen auf dem 
Gebiet der Gesundheitsfürsorge

(1) Gegen den natürlichen Willen einer nicht 
einwilligungsfähigen untergebrachten Per-
son sind medizinische Untersuchungen und 
Behandlungen sowie die Ernährung zulässig, 
wenn

1.  eine erhebliche Gefahr für das Leben 
der untergebrachten Person oder einer 
schwerwiegenden Schädigung ihrer Ge-
sundheit vorliegt,

2.  dies zur Wiederherstellung der Entschei-
dungs- und Handlungsfähigkeit der un-
tergebrachten Person erforderlich ist und 
wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass ohne die Maßnahme ihre Ent-
lassung nicht möglich sein wird.

(2) Gegen den natürlichen Willen einer un-
tergebrachten Person sind bei erheblicher 
Gefahr des Lebens oder einer gegenwärtigen 
schwerwiegenden Schädigung der Gesund-
heit anderer Personen medizinische Unter-
suchungen und Behandlungen sowie die Er-
nährung zulässig.

(3) Zwangsmaßnahmen nach Abs. 1 und 2 
dürfen nur angeordnet werden, wenn

1.   erfolglos versucht worden ist, die auf Ver-
trauen gegründete Zustimmung der unter-
gebrachten Person zu der Untersuchung, 
Behandlung oder Ernährung zu erwirken,

2.  deren Anordnung der untergebrachten 
Person angekündigt wurde und sie über 
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Art, Umfang und Dauer der Maßnahme 
durch eine Ärztin oder einen Arzt aufge-
klärt wurde,

3.  die Maßnahme zur Abwendung der Le-
bens- oder Gesundheitsgefahr oder zur 
Wiederherstellung der Freiheit geeignet, 
erforderlich, für die untergebrachte Per-
son nicht mit unverhältnismäßigen Be-
lastungen und Folgen verbunden ist und 
mildere Mittel keinen Erfolg versprechen 
und

4.  der zu erwartende Nutzen der Maßnah-
me den möglichen Schaden der Nichtbe-
handlung deutlich überwiegt.

Von den Anforderungen nach Nr. 1 und 2 
kann abgesehen werden, wenn Gefahr im 
Verzug ist.

(4) Zwangsmaßnahmen nach Abs. 1 und 2 
sind durch eine Ärztin oder einen Arzt nach 
§ 2 Abs. 1 Satz 7 einzuleiten und zu überwa-
chen. Die Gründe für die Anordnung einer 
Maßnahme nach Abs. 1 und 2, das Vorliegen 
der Voraussetzungen nach Abs. 3 sowie die 
ergriffenen Maßnahmen, einschließlich ihres 
Zwangscharakters, der Durchsetzungsweise, 
der Wirkungsüberwachung sowie der Unter-
suchungs- und Behandlungsverlauf sind zu 
dokumentieren.

(5) Die Behandlung aufgrund einer Anord-
nung nach Abs. 3 bedarf der vorherigen Ge-
nehmigung der Fachaufsicht. Der Einholung 
einer vorherigen Genehmigung bedarf es 
nicht, wenn Gefahr im Verzug ist und die Ge-
nehmigung unverzüglich nach Einleiten der 
Maßnahme eingeholt wird. Gegen die An-
ordnung kann nach § 109 des Strafvollstre-
ckungsgesetzes gerichtliche Entscheidung 
beantragt werden.

(6) Zur Gewährleistung des Gesundheits-
schutzes und der Hygiene ist die zwangswei-
se körperliche Untersuchung der unterge-
brachten Person zulässig, wenn sie nicht mit 
einem körperlichen Eingriff verbunden ist.

§ 7b Unmittelbarer Zwang

Die Anwendung unmittelbaren Zwangs 
durch körperliche Gewalt und ihre Hilfsmit-
tel sind Bediensteten der Einrichtung des 
Maßregelvollzugs gestattet gegen unterge-
brachte Personen oder gegen Personen, die 
eine untergebrachte Person zu befreien ver-
suchen oder widerrechtlich in den Bereich 
der Einrichtung des Maßregelvollzugs ein-
dringen und sich unbefugt darin aufhalten, 
wenn dies erforderlich ist, um die Behand-
lungsmaßnahmen, zu deren Duldung die 
untergebrachte Person verpflichtet ist, oder 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Si-
cherheit oder Ordnung in der Einrichtung des 
Maßregelvollzugs oder einer anderen Unter-
bringungseinrichtung, insbesondere bei Auf-
enthalten von untergebrachten Personen in 
einem Allgemeinkrankenhaus, durchzufüh-
ren und der damit verfolgte Zweck auf ande-
re Weise nicht erreicht werden kann.

§ 8  Offener Vollzug, Lockerungen des 
Vollzuges

(1) Die untergebrachte Person kann in den 
offenen Vollzug verlegt werden, wenn dies 
ihrer Behandlung dient, sie den besonderen 
Anforderungen des offenen Vollzuges genügt 
und nicht zu befürchten ist, sie werde sich 
dem weiteren Vollzug entziehen oder den of-
fenen Vollzug zu Handlungen, die den Zweck 
des Vollzuges gefährden, oder zu Strafta-
ten missbrauchen. Unter den gleichen Vor-
aussetzungen können der untergebrachten 
Person Lockerungen des Vollzuges gewährt 
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werden. Die Verlegung in den offenen Voll-
zug und eine Lockerung sollen nicht gegen 
den Willen der untergebrachten Person an-
geordnet werden. Die Verlegung in den of-
fenen Vollzug ist der Vollstreckungsbehörde 
mitzuteilen.

(2) Als Lockerung des Vollzuges kann insbe-
sondere angeordnet werden, dass die unter-
gebrachte Person

1.   außerhalb der Einrichtung des Maßre-
gelvollzuges regelmäßig einer Beschäf-
tigung unter Aufsicht einer oder eines 
Bediensteten der Einrichtung (Außen-
beschäftigung) oder ohne Aufsicht (Frei-
gang) nachgehen oder

2.   für eine bestimmte Tageszeit die Einrich-
tung des Maßregelvollzuges unter Auf-
sicht einer oder einer oder eines Bediens-
teten der Einrichtung (Ausführung) oder 
ohne Aufsicht (Ausgang) verlassen darf.

§ 9 Urlaub

(1) Der untergebrachten Person kann zum 
Zwecke der Behandlung, zur Vorbereitung 
einer Entscheidung nach § 67 e des Straf-
gesetzbuches oder zur Vorbereitung auf ihre 
Entlassung Urlaub gewährt werden. § 8 Abs. 
1 gilt entsprechend.

(2) Urlaub aus dem geschlossenen Vollzug 
darf nicht länger als zwei Wochen dauern; 
die Höchstgrenze für Urlaub in einem Kalen-
dervierteljahr beträgt einen Monat. Urlaub 
aus dem offenen Vollzug darf nicht mehr als 
sechs Monate jährlich betragen. Zur Vorbe-
reitung einer Entscheidung nach § 67e des 
Strafgesetzbuches und zur Vorbereitung auf 
die Entlassung kann die Höchstgrenze nach 
Satz 2 bis auf acht Monate verlängert werden.

(3) Die Gewährung eines Urlaubs von mehr 
als drei Tagen oder von mehr als insgesamt 
neun Tagen in einem Kalendermonat bedarf 
der Zustimmung des Vollstreckungsgerichts 
oder der Vollstreckungsleitung.

§ 10  Weisungen, Widerruf,  
Rücknahme 

(1) Für Lockerungen des Vollzuges oder Ur-
laub können der untergebrachten Person 
Weisungen erteilt werden. Für die Weisung, 
sich einer Heilbehandlung zu unterziehen, 
gilt § 7.

(2) Eine Lockerung des Vollzuges oder Ur-
laub kann widerrufen werden, wenn

1.   nachträglich Umstände eintreten, die die 
Versagung gerechtfertigt hätten,

2.   die untergebrachte Person die Lockerung 
des Vollzuges oder den Urlaub zu Strafta-
ten mißbraucht,

3.   die untergebrachte Person einer Weisung 
schuldhaft nicht nachkommt oder

4.   der Widerruf aus sonstigen Gründen zur 
Behandlung der untergebrachten Person 
notwendig ist.

(3) Eine Lockerung des Vollzuges oder Ur-
laub kann zurückgenommen werden, wenn 
die Voraussetzungen für die Bewilligung 
nicht vorgelegen haben.

§ 11 Taschengeld

Die untergebrachte Person erhält einen 
Barbetrag zur persönlichen Verfügung (Ta-
schengeld) unter den Voraussetzungen 
und in der Höhe, wie es in vergleichbaren 
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Fällen nach den Vorschriften des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch psychisch  
Kranken und seelisch oder geistig behinder-
ten Personen gewährt wird.

§ 12  Verwendung des Taschengeldes, 
Haus-, Eigen- und Überbrü-
ckungsgeld, Unterhaltsbeitrag 
und Entlassungsbeihilfe

(1) Die Vorschriften des Strafvollzugs- 
gesetzes über die Verwendung des Taschen-
geldes (§ 47 Abs. 1), über das Haus-, Eigen- 
und Überbrückungsgeld (§ 47 Abs. 1, § 51 
Abs. 1 bis 3, § 52), den Unterhaltsbeitrag 
(§ 49) und die Entlassungsbeihilfe (§ 75 Abs. 
1 und 2) gelten entsprechend mit der Maß-
gabe, dass

1.   der untergebrachten Person monatlich 
mindestens ein Betrag von 15,34 Euro 
als Hausgeld verbleibt;

2.   Überbrückungsgeld auch bei Gewährung 
von Urlaub zu zahlen ist, soweit der not-
wendige Lebensunterhalt der unterge-
brachten Person nicht auf andere Weise 
gesichert ist;

3.   die Überweisung des Überbrückungs-
geldes oder der Überbrückungsbeihilfe 
an die Bewährungshilfe oder eine mit der 
Eingliederung der untergebrachten Per-
son befasste Person oder Stelle der Zu-
stimmung der untergebrachten Person 
und deren gesetzlicher Vertreterin oder 
gesetzlichen Vertreters oder Betreuerin 
oder Betreuers bedarf.

(2) Die für den Maßregelvollzug zuständige 
Ministerin oder der hierfür zuständige Minis-
ter wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
den Mindestbetrag nach Abs. 1 Nr. 1 der all-

gemeinen Einkommensentwicklung anzu-
passen.

§ 13 Persönlicher Besitz

(1) Die untergebrachte Person darf mit Zu-
stimmung der Leitung der Einrichtung des 
Maßregelvollzuges Sachen für den persönli-
chen Gebrauch in angemessenem Umfange 
in Gewahrsam haben oder annehmen. Dies 
gilt insbesondere für Lichtbilder naheste-
hender Personen und Erinnerungsstücke von 
persönlichem Wert sowie für Bücher und an-
dere Gegenstände zur Fortbildung oder zur 
Freizeitbeschäftigung; die untergebrachte 
Person darf damit ihren Wohn- und Schlaf-
bereich ausstatten.

(2) Sachen, die den Zweck der Unterbrin-
gung oder die Sicherung oder Ordnung der 
Einrichtung des Maßregelvollzuges oder die 
Übersichtlichkeit des Unterbringungsraumes 
gefährden, können der untergebrachten Per-
son vorenthalten oder entzogen werden.

(3) Besitz, Empfang, Weitergabe und Ver-
sendung von Ton- und Bildträgern sowie Da-
tenträgern können davon abhängig gemacht 
werden, dass die untergebrachte Person 
ihrer Überprüfung zustimmt. Im übrigen gel-
ten § 20 Abs. 1 und die §§ 21 und 22 ent-
sprechend.

§ 14  Aufbewahrung eingebrachter 
Sachen

(1) Eingebrachte Sachen, die die unterge-
brachte Person nicht in Gewahrsam haben 
darf, sind für sie aufzubewahren, sofern dies 
nach Art und Umfang möglich ist. Der unter-
gebrachten Person ist Gelegenheit zu geben, 
eingebrachte Sachen, die sie für ihre Entlas-
sung nicht benötigt, zu versenden.
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(2) Weigert sich eine untergebrachte Person, 
eingebrachte Sachen, deren Aufbewahrung 
nach Art und Umfang nicht möglich ist, aus 
der Einrichtung des Maßregelvollzuges zu 
verbringen, so kann diese sie auf Kosten der 
untergebrachten Person entfernen lassen.

(3) Aufzeichnungen und andere Sachen, die 
Kenntnisse über Sicherungsvorkehrungen 
vermitteln, dürfen vernichtet oder unbrauch-
bar gemacht werden.

§ 15 Kleidung

(1) Die untergebrachte Person hat Kleidung 
der Einrichtung des Maßregelvollzuges zu 
tragen, wenn dies ihre Behandlung oder die 
Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung er-
fordert.

(2) Das Tragen von Kleidung der Einrichtung 
des Maßregelvollzuges kann angeordnet 
werden, wenn zu befürchten ist, die unter-
gebrachte Person werde versuchen, aus dem 
Bereich der Einrichtung des Maßregelvollzu-
ges oder anläßlich einer Ausführung zu ent-
weichen.

§ 16 Erwerb von Sachen

(1) Wenn es die Behandlung der unterge-
brachten Person oder die Sicherheit oder Ord-
nung der Einrichtung des Maßregelvollzuges 
erfordert, kann angeordnet werden, dass die 
untergebrachte Person Sachen nur durch Ver-
mittlung der Einrichtung erwerben darf. Aus 
den gleichen Gründen können bestimmte Sa-
chen vom Erwerb ausgeschlossen werden.

(2) Auf ärztliche Anordnung kann der unter-
gebrachten Person der Erwerb oder der Be-
sitz einzelner Nahrungs- oder Genußmittel 
ganz oder teilweise untersagt werden, wenn 

zu befürchten ist, dass diese ihre Gesundheit 
ernsthaft gefährden.

§ 17 Besuche

(1) Die untergebrachte Person darf regelmä-
ßig Besuch empfangen. Die Gesamtdauer 
kann bis auf eine Stunde in der Woche be-
schränkt werden.

(2) Abs. 1 Satz 2 gilt nicht für Besuche, wel-
che die Behandlung oder Eingliederung der 
untergebrachten Person fördern oder per-
sönlichen, rechtlichen oder geschäftlichen 
Angelegenheiten dienen, die nicht von der 
untergebrachten Person schriftlich erledigt, 
durch Dritte wahrgenommen oder bis zur 
Entlassung der untergebrachten Person auf-
geschoben werden können.

(3) Aus Gründen der Sicherheit kann ein 
Besuch davon abhängig gemacht werden, 
dass sich die Besucherin oder der Besucher 
durchsuchen lässt.

(4) Besuche bestimmter Personen können 
eingeschränkt oder untersagt werden, wenn 
die Besuche den Zweck der Unterbringung 
oder die Sicherheit oder Ordnung der Ein-
richtung gefährden würden. Vorübergehend 
können alle Besuche für eine in einer Entzie-
hungsanstalt untergebrachte Person unter-
sagt werden. Die Maßnahme nach Satz 2 darf 
einen Zeitraum von zwei Monaten nicht über-
schreiten.

§ 18  Besuche von Betreuerinnen und 
Betreuern, Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten, Notarinnen 
und Notaren

Besuche der Betreuerin oder des Betreu-
ers der untergebrachten Person, ihrer Ver-
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teidigerin oder ihres Verteidigers sowie von 
Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälten 
oder Notarinnen oder Notaren in einer die 
untergebrachte Person betreffenden Rechts-
sache sind vorbehaltlich des § 17 Abs. 3 und 
4 Satz 1 zu gestatten; im Übrigen findet § 17 
keine Anwendung. Eine inhaltliche Über-
prüfung der von der Verteidigerin oder dem 
Verteidiger mitgeführten Schriftstücke und 
sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig; § 21 
Abs. 2 findet Anwendung.

§ 19 Überwachung der Besuche

(1) Besuche dürfen überwacht werden, so-
weit es aus Gründen der Behandlung oder 
der Sicherheit oder Ordnung der Einrich-
tung des Maßregelvollzuges geboten ist. 
§ 34 Abs. 5 des Hessischen Strafvollzugsge-
setzes vom 28. Juni 2010 (GVBl. I S. 185), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. No-
vember 2020 (GVBl. S. 778), ist entspre-
chend anwendbar.

2) Ein Besuch darf abgebrochen werden, 
wenn die Besucherin, der Besucher oder die 
untergebrachte Person gegen Vorschriften 
dieses Gesetzes oder eine auf Grund dieses 
Gesetzes getroffene Anordnung trotz Ab-
mahnung verstößt. Die Abmahnung unter-
bleibt, wenn es unerläßlich ist, den Besuch 
sofort abzubrechen.

(3) Besuche der Verteidigerin oder des Ver-
teidigers werden nicht überwacht.

(4) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit 
Erlaubnis übergeben werden. § 21 Abs. 2 fin-
det Anwendung. Satz 1 gilt nicht für die bei 
dem Besuch

1.   einer Verteidigerin oder eines Verteidi-
gers,

2.   einer Rechtsanwältin, eines Rechtsan-
walts, einer Notarin, eines Notars, der ge-
setzlichen Vertreterin, des gesetzlichen 
Vertreters oder der Betreuerin oder des 
Betreuers zur Erledigung einer die unter-
gebrachte Person betreffenden Rechts-
sache 

übergebenen Schriftstücke und sonstigen 
Unterlagen; jedoch kann bei Personen nach 
Nr. 2 die Übergabe aus Gründen der Behand-
lung oder der Sicherheit oder Ordnung der 
Einrichtung von einer Erlaubnis abhängig ge-
macht werden.

§ 20  Beschränkung des  
Schriftwechsels

(1) Die untergebrachte Person hat Absen-
dung und Empfang ihrer Schreiben durch 
die Einrichtung vermitteln zu lassen, soweit 
nichts anderes gestattet ist.

(2) Der Schriftwechsel mit bestimmten Per-
sonen kann eingeschränkt oder untersagt 
werden, wenn er den Zweck der Unterbrin-
gung oder die Sicherheit oder Ordnung der 
Einrichtung gefährden würde. § 18 Satz 1 
und § 21 Abs. 3 gelten entsprechend.

§ 21  Überwachung des  
Schriftwechsels

(1) Der Schriftwechsel der untergebrachten 
Person mit ihrer Verteidigerin oder ihrem 
Verteidiger wird nicht überwacht.

(2) Liegt dem Vollzug der Unterbringung 
eine Straftat nach § 129 a des Strafgesetz-
buches zugrunde, gelten § 148 Abs. 2 und 
§ 148 a der Strafprozeßordnung entspre-
chend. Dies gilt auch, wenn gegen eine un-
tergebrachte Person im Anschluss an die 
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dem Vollzug der Unterbringung zugrunde 
liegende Verurteilung eine Freiheitsstra-
fe oder Unterbringung wegen einer Straf-
tat nach § 129 a des Strafgesetzbuches zu 
vollstrecken ist.

(3) Nicht überwacht wird ferner Schriftwech-
sel der untergebrachten Person an Volksver-
tretungen des Bundes und der Länder sowie 
an deren Mitglieder, soweit die Schreiben an 
die Anschriften dieser Volksvertretungen ge-
richtet sind und den Absender zutreffend an-
geben, an den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte, an den Hessischen Daten-
schutzbeauftragten, an die Aufsichtsbehörde 
und an Gerichte und Staatsanwaltschaften.

(4) Der übrige Schriftwechsel darf überwacht 
werden, soweit es aus Gründen der Behand-
lung oder der Sicherheit oder Ordnung der 
Einrichtung geboten ist.

§ 22  Anhalten von Schreiben

(1) Schreiben können angehalten werden, 

1.   wenn ihre Weitergabe den Zweck der Un-
terbringung oder die Sicherheit oder Ord-
nung der Einrichtung des Maßregelvoll-
zuges gefährden würde,

2.   wenn die Weitergabe in Kenntnis ihres 
Inhalts einen Straf- oder Bußgeldtatbe-
stand verwirklichen würde,

3.   wenn sie grob unrichtige oder erheblich 
entstellende Darstellungen von Verhält-
nissen der Einrichtungen des Maßregel-
vollzuges enthalten,

4.   wenn sie grobe Beleidigungen enthalten, 

5.   wenn ihre Weitergabe die Eingliederung 

einer anderen untergebrachten Person 
gefährden würde oder

6.   wenn sie in Geheimschrift, unlesbar, ver-
schlüsselt oder ohne zwingenden Grund 
in einer fremden Sprache abgefasst sind.

Vorübergehend können alle Schreiben 
an eine in einer Entziehungsanstalt un-
tergebrachte Person angehalten werden, 
wenn und soweit durch den Empfang der  
Schreiben die Behandlung der untergebrach-
ten Person beeinträchtigt werden könnte. 
Die Maßnahme nach Satz 2 darf den Zeit-
raum von zwei Monaten nicht überschreiten.

(2) Schreiben der untergebrachten Per-
son können außerdem angehalten wer-
den, wenn durch ihre Weitergabe erheb-
liche Nachteile für die untergebrachte 
Person oder Dritte zu befürchten sind 
und die untergebrachte Person aufgrund 
ihres Zustands unfähig ist, die Folgen ihres  
Verhaltens zu übersehen und nach der ent-
sprechenden Einsicht zu handeln.

(3) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige 
Darstellungen enthalten, kann ein Begleit-
schreiben beigefügt werden, wenn die un-
tergebrachte Person auf der Absendung be-
steht.

(4) Ist ein Schreiben angehalten worden, 
wird dies der untergebrachten Person mitge-
teilt. Angehaltene Schreiben werden an den 
Absender zurückgegeben oder, sofern dies 
unmöglich ist oder aus besonderen Gründen 
untunlich ist, von der Einrichtung verwahrt.

§ 23 Ferngespräche

Der untergebrachten Person kann gestattet 
werden, Ferngespräche zu führen. Im übri-
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gen gelten für Ferngespräche die Vorschrif-
ten über den Besuch entsprechend. Der Be-
sitz von Mobilfunkendgeräten bedarf der 
Zustimmung der Einrichtung; sie kann nur 
erteilt werden, wenn nach einer Überprüfung 
des Gerätes gegen dessen Verwendung aus 
Gründen der Behandlung oder der Sicherheit 
oder Ordnung der Einrichtung keine Beden-
ken bestehen.

§ 24 Pakete

(1) Der Empfang von Paketen kann vorüber-
gehend versagt werden, wenn dies aus Grün-
den der Behandlung oder der Sicherheit oder 
Ordnung der Einrichtung des Maßregelvoll-
zuges erforderlich ist.

(2) Pakete können geöffnet werden; dies hat 
in Gegenwart der untergebrachten Person zu 
geschehen. Für den Ausschluß von Sachen 
gilt § 16 entsprechend. Ausgeschlossene 
Gegenstände können zu den von der Einrich-
tung verwahrten Sachen der untergebrach-
ten Person genommen oder dem Absender 
zurückgesandt werden. Nicht ausgehändig-
te Gegenstände die bei der Versendung oder 
Aufbewahrung Personen verletzt oder Sach-
schäden verursacht werden können, dürfen 
vernichtet werden.

(3) Der untergebrachten Person kann gestat-
tet werden, Pakete zu versenden. Ihr Inhalt 
kann im therapeutischen Interesse und aus 
Gründen der Sicherheit oder Ordnung über-
prüft werden. Für den Ausschluß von der Ver-
sendung gilt § 22 Abs. 1 und 2 entsprechend.

(4) Entscheidungen nach Abs. 2 Satz 2 bis 
4 und Abs. 3 Satz 2 und 3 sind der unterge-
brachten Person und ihrer gesetzlichen Ver-
treterin oder ihrem gesetzlichen Vertreter 
unverzüglich zu eröffnen.

§ 25 Zeitungen und Zeitschriften

(1) Die untergebrachte Person darf Zeitun-
gen und Zeitschriften in angemessenem Um-
fange durch Vermittlung der Einrichtung des 
Maßregelvollzuges beziehen.

(2) Ausgeschlossen sind Zeitungen und Zeit-
schriften, deren Verbreitung mit Strafe oder 
Geldbuße bedroht ist. Einzelne Ausgaben 
oder Teile von Zeitungen oder Zeitschriften 
können der untergebrachten Person vorent-
halten werden, wenn sie das Ziel der Unter-
bringung oder die Sicherheit oder Ordnung 
der Einrichtung des Maßregelvollzuges er-
heblich gefährden würden.

§ 26 Hörfunk und Fernsehen

Die untergebrachte Person darf am Hörfunk-
programm der Einrichtung des Maßregel-
vollzuges und am gemeinschaftlichen Fern-
sehempfang teilnehmen. Der Hörfunk- und 
Fernsehempfang kann allgemein oder für 
einzelne untergebrachte Personen einge-
schränkt oder ausgesetzt werden, wenn er 
das Ziel der Unterbringung oder die Sicher-
heit oder Ordnung der Einrichtung des Maß-
regelvollzuges erheblich gefährden würde.

Dritter Titel
Gesundheitsfürsorge
§ 27  Anspruch auf  

Gesundheitsfürsorge

(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch 
auf Krankenhilfe, Vorsorgeleistungen und 
sonstige Maßnahmen entsprechend den 
Vorschriften des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch.

(2) Kann eine Erkrankung in der Einrichtung 
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des Maßregelvollzuges nicht geklärt oder 
behandelt werden, so ist die untergebrach-
te Person in einer für sie geeigneten Kran-
kenabteilung einer anderen Einrichtung des 
Maßregelvollzuges, einer Justizvollzugsan-
stalt oder in einem Krankenhaus außerhalb 
des Vollzuges unterzubringen.

(3) Während einer Beurlaubung hat die un-
tergebrachte Person gegenüber dem Träger 
der Einrichtung des Maßregelvollzuges An-
spruch auf ärztliche Behandlung und Pflege 
in der für ihn zuständigen Einrichtung des 
Maßregelvollzuges und auf Übernahme der 
Heilbehandlungskosten, die infolge einer 
Weisung nach § 10 Abs. 1 entstehen, soweit 
nicht Ansprüche gegen einen Leistungsträ-
ger nach § 12 des Ersten Buches Sozialge-
setzbuch vorgehen.

Vierter Titel
Religionsausübung
§ 28 Seelsorge

(1) Der untergebrachten Person darf religiö-
se Betreuung durch eine Seelsorgerin oder 
einen Seelsorger ihrer Religionsgemein-
schaft nicht versagt werden.

(2) Die untergebrachte Person darf grundle-
gende religiöse Schriften besitzen. Sie dür-
fen ihr nur bei grobem Mißbrauch entzogen 
werden.

(3) Der untergebrachten Person sind Gegen-
stände des religiösen Gebrauchs in ange-
messenem Umfange zu belassen.

§ 29 Religiöse Veranstaltungen

(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, 
innerhalb der Einrichtung des Maßregelvoll-

zuges am Gottesdienst und an den religiö-
sen Veranstaltungen ihrer Religionsgemein-
schaft teilzunehmen.

(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen 
Veranstaltungen einer Religionsgemein-
schaft, der die untergebrachte Person nicht 
angehört, wird sie zugelassen, wenn deren 
Seelsorgerin oder Seelsorger zustimmt.

(3) Die untergebrachte Person kann von der 
Teilnahme am Gottesdienst oder anderen 
religiösen Veranstaltungen ausgeschlossen 
werden, wenn dies aus zwingenden Gründen 
der Sicherheit oder Ordnung geboten ist; die 
Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher 
gehört werden.

§ 30  Weltanschauungs 
gemeinschaften

Für Angehörige weltanschaulicher Bekennt-
nisse gelten die §§ 28 und 29 entsprechend.

Fünfter Titel
Sicherheit und Ordnung
§ 31 Durchsuchung, Überprüfung

Die untergebrachte Person, ihre Sachen und 
die Unterbringungsräume dürfen durchsucht 
werden. Ausgenommen sind Gegenstände, 
die der Überwachung (§ 21) nicht unterlie-
gen. Bei der Durchsuchung ist das Scham-
gefühl zu schonen.

§ 32 Disziplinarmaßnahmen

§ 55 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 3 bis 6, Abs. 2 Nr. 1 bis 5 
und Nr. 8, Abs. 3 und Abs. 4 des Hessischen 
Strafvollzugsgesetzes ist entsprechend mit 
der Maßgabe anwendbar, dass ein Arrest nur 
bis zu einer Woche zulässig ist.
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§ 33 Festnahmerecht

Eine untergebrachte Person, die entwichen 
ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb 
der Einrichtung des Maßregelvollzuges auf-
hält, kann durch die Vollzugsbehörde oder 
auf ihre Veranlassung hin festgenommen 
und in die Einrichtung des Maßregelvollzu-
ges zurückgebracht werden.

§ 34  Besondere  
Sicherungsmaßnahmen

(1) Gegen eine untergebrachte Person kön-
nen besondere Sicherungsmaßnahmen an-
geordnet werden,

1.   wenn und solange die Gefahr nicht durch 
weniger einschneidende Maßnahmen ab-
gewendet werden kann und

2.  wenn in erhöhtem Maße Fluchtgefahr 
besteht oder sonst ihr Verhalten oder ihr 
Zustand eine erhebliche Gefahr für die 
Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung 
des Maßregelvollzugs darstellt, insbe-
sondere wenn Gewalttätigkeiten gegen 
Personen oder Sachen oder eine Selbst-
tötung oder Selbstverletzung zu befürch-
ten sind.

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen 
sind nur zulässig:

1.  die Absonderung von anderen Unterge-
brachten,

2.  die Unterbringung in einem besonders 
gesicherten Raum ohne gefährdende Ge-
genstände,

3.  der Entzug oder die Vorenthaltung von 
Gegenständen,

4.  der Entzug oder die Beschränkung des 
Aufenthaltes im Freien,

5.  die Fesselung,

6.  die Aufhebung der Bewegungsfreiheit an 
allen Gliedmaßen,

7.  die sonstige Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit durch eine mechanische 
Vorrichtung,

8.  die Beobachtung der untergebrachten 
Person, auch durch technische Hilfsmittel; 
§ 50 Abs. 6 des Hessischen Strafvollzugs-
gesetzes ist entsprechend anwendbar.

(3) Grundsätzlich dürfen Fesseln nur an den 
Händen oder an den Füßen angelegt wer-
den. Im Interesse der untergebrachten Per-
son kann eine andere Art der Fesselung an-
geordnet werden. Die Fesselung ist zeitweise 
zu lockern, soweit dies notwendig ist.

(4) Bei einer besonderen Sicherungsmaß-
nahme nach Abs. 2

1.  Nr. 2 und 7 hat eine engmaschige Über-
wachung durch therapeutisches oder 
pflegerisches Personal zu erfolgen,

2.  Nr. 6 ist stets die Eins-zu-eins-Betreu-
ung durch therapeutisches oder pflege-
risches Personal zu gewährleisten.

Besondere Sicherungsmaßnahmen nach 
Abs. 2 Nr. 2, 6 oder 7 sind nachzubespre-
chen, sobald der Zustand der untergebrach-
ten Person es zulässt.

(5) Eine besondere Sicherungsmaßnah-
me nach Abs. 2 Nr. 6, durch die die Bewe-
gungsfreiheit der untergebrachten Person 
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nicht nur kurzfristig vollständig aufgehoben 
wird, darf nur durch das Gericht auf Antrag 
einer Ärztin oder eines Arztes nach § 2 Abs. 
1 Satz 7 angeordnet werden. Sie gilt dann 
als nicht nur kurzfristig, wenn im Zeitpunkt 
der Anordnung der Maßnahme davon auszu-
gehen ist, dass ihre Dauer eine halbe Stun-
de überschreiten wird oder dies im Verlauf 
erkennbar wird. Bei Gefahr im Verzug kann 
die Anordnung einer nicht nur kurzfristigen 
Maßnahme durch eine Person nach § 2 Abs. 
1 Satz 7 getroffen werden. In diesem Fall ist 
unverzüglich eine nachträgliche richterliche 
Genehmigung zu beantragen, es sei denn,

1.  es ist bereits zu Beginn der Maßnahme 
abzusehen, dass die Entscheidung erst 
nach Wegfall des Grundes der Maßnah-
me ergehen wird 

 oder

2.  die Maßnahme ist vor Herbeiführung der 
Entscheidung tatsächlich beendet und es 
ist auch keine Wiederholung zu erwarten.

Ist eine richterliche Entscheidung beantragt 
und die Maßnahme vor deren Erlangung be-
endet worden, so ist dies dem Gericht un-
verzüglich mitzuteilen. Nach Beendigung 
der besonderen Sicherungsmaßnahme nach 
Abs. 2 Nr. 6 ist die untergebrachte Person auf 
die Möglichkeit der nachträglichen gerichtli-
chen Überprüfung ihrer Zulässigkeit hinzu-
weisen.

(6) Eine besondere Sicherungsmaßnahme 
nach Abs. 2 Nr. 7, durch die die Bewegungs-
freiheit der untergebrachten Person über 
einen längeren Zeitraum oder regelmäßig 
entzogen wird, darf nur durch das Gericht 
auf Antrag einer Ärztin oder eines Arztes 
nach § 2 Abs. 1 Satz 7 angeordnet werden. 
Abs. 5 Satz 3 bis 6 gelten entsprechend.

(7) Für das Verfahren bei gerichtlichen Ent-
scheidungen über die Anordnung, die Ge-
nehmigung oder sonstige Überprüfung einer 
Maßnahme nach Abs. 2 Nr. 6 und Nr. 7 gelten 
bei Volljährigen die Bestimmungen für Un-
terbringungssachen nach § 312 Nr. 4 des Ge-
setzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten , der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436), und bei Minderjährigen die Bestim-
mungen nach § 151 Nr. 7 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit entsprechend. Die örtliche Zuständigkeit 
richtet sich bei Volljährigen nach § 313 Abs. 
3 des Gesetzes über das Verfahren in Fami-
liensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit und bei Minder-
jährigen nach den §§ 167 Abs. 1 Satz 1, 313 
Abs. 3 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

(8) Besondere Sicherungsmaßnahmen dür-
fen nur aufrechterhalten werden, soweit und 
solange es ihr Zweck erfordert. Sie sind zu 
dokumentieren. Im Fall einer besonderen Si-
cherungsmaßnahme nach Abs. 2 Nr. 2, Nr. 6 
und 7 sind die Anordnung und ihre Begrün-
dung, ihre Dauer, die Art der Betreuung und 
Überwachung, die Beendigung, die Nachbe-
sprechung sowie im Fall der besonderen Si-
cherungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nr. 6 und 
7 zusätzlich die in der Sache ergangenen ge-
richtlichen Entscheidungen und der Hinweis 
auf die Möglichkeit der nachträglichen ge-
richtlichen Überprüfung zu dokumentieren.

(9) Während der Durchführung besonderer 
Sicherungsmaßnahmen ist eine ärztliche Mit-
wirkung und Überwachung zu gewährleisten.
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§ 35  Einzelunterbringung,  
unausgesetzte Absonderung

Die unausgesetzte Absonderung einer unter-
gebrachten Person über einen Zeitraum von 
mehr als einem Monat bedarf der Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde. Die Zustim-
mung erstreckt sich jeweils nur auf einen 
Zeitraum von höchstens zwei weiteren Mo-
naten und ist erforderlichenfalls zu erneu-
ern. Die Anordnung einer Einzelunterbrin-
gung aus therapeutischen Gründen nach § 7 
Abs. 1 bleibt unberührt; überschreitet sie die 
Dauer von drei Monaten, ist die Aufsichtsbe-
hörde davon zu unterrichten.

Sechster Titel
Schlußbestimmungen
§ 36 Datenschutz

(1) § 58 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2, 5 und 6, 
die §§ 59, 60 Abs. 1, 2, 3 Satz 1, 2, 4 und 5, 
Abs. 4 bis 7, die §§ 61, 62 Abs. 1, § 63 Abs. 2 
Satz 1 und § 65 Abs. 1, 2, 4 bis 6 des Hessi-
schen Strafvollzugsgesetzes gelten entspre-
chend mit der Maßgabe, dass

1.   Daten über die untergebrachte Person bei 
ihr erhoben werden sollen und bei Dritten 
erhoben werden dürfen, soweit die Daten 
zur Beurteilung des Gesundheitszustands 
der untergebrachten Person oder zu ihrer 
Eingliederung erforderlich sind oder so-
weit eine Erhebung bei der untergebrach-
ten Person nicht möglich ist,

2.   zu den Daten über die untergebrachte 
Person auch die Angaben über gegen-
wärtige oder frühere Krankheiten, Kör-
perschäden und Verhaltensauffälligkei-
ten der untergebrachten Person zählen,

3.   die Übermittlung der Daten der unterge-
brachten Person an Personen und Stellen 
außerhalb der Einrichtung auch zulässig 
ist, soweit dies zur Weiterbehandlung der 
untergebrachten Person durch eine Ein-
richtung, in die sie im Rahmen des Maßre-
gelvollzugs verlegt worden ist oder verlegt 
werden soll, oder durch eine forensisch-
psychiatrische Ambulanz erforderlich ist,

4.   Kenntnisse aus der Überwachung der Be-
suche, des Schriftwechsels, der Fernge-
spräche oder sonstiger Sendungen und 
der Überprüfung der Mobilfunkendgerä-
te und Datenträger auch verwertet wer-
den dürfen, soweit dies aus Gründen der 
Behandlung geboten ist,

5.   bei der Übersendung der Personalakte 
Daten, die dem § 203 des Strafgesetz-
buchs unterliegen, nur übermittelt wer-
den dürfen, soweit sie für den Zweck des 
Empfängers erforderlich sind,

6.   der Aufsichtsbehörde Daten, die dem 
§ 203 des Strafgesetzbuches unterlie-
gen, nur übermittelt werden dürfen, so-
weit sie für die Zwecke der Fach- und 
Rechtsaufsicht nach § 3 erforderlich sind,

7.   bei der Aufbewahrung von Daten aus der 
Personal- und Krankenakte eine Frist von 
30 Jahren nicht überschritten werden 
darf.

(2) Alle zur untergebrachten Person erho-
benen und für den Vollzug der Maßregel er-
forderlichen Daten sind in einer Akte (Per-
sonalakte) aufzunehmen. Getrennt ist die 
Krankenakte, die nicht der Behandlung der 
Anlasserkrankung dient, zu führen. Perso-
nal- und Krankenakte können auch elektro-
nisch geführt werden.
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(3) Ärztinnen und Ärzte, sonstige behandeln-
de oder betreuende Personen sowie Gerich-
te und Behörden sind, wenn Daten nach Abs. 
1 Nr. 1 und 2 bei ihnen erhoben werden, be-
fugt, den zuständigen Stellen die erhobenen 
Angaben zu übermitteln, soweit diese zur 
Durchführung des Maßregelvollzugs benö-
tigt werden und Rechtsvorschriften außer-
halb der allgemeinen Regelungen über die 
Berufs-und Amtsverschwiegenheit die Über-
mittlung nicht untersagen.

(4) Die in der Einrichtung Beschäftigten dür-
fen Daten der untergebrachten Person nur für 
den zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgaben-
erfüllung gehörenden Zweck einsehen, verar-
beiten oder sonst nutzen. Die Weitergabe von 
Daten der untergebrachten Person an andere 
Abteilungen innerhalb der Einrichtung ist nur 
zulässig, soweit sie für die Behandlung der 
untergebrachten Person erforderlich ist. Die 
Verwaltung der Einrichtung darf auf Daten 
der untergebrachten Person nur insoweit zu-
greifen, als dies zur rechtmäßigen Aufgaben-
wahrnehmung erforderlich ist.

(5) Auf Antrag ist den untergebrachten Per-
sonen unentgeltlich Auskunft über die zu 
ihrer Person gespeicherten Daten zu ertei-
len und, soweit dies ohne Verletzung schutz-
würdiger Belange Dritter möglich ist, Einsicht 
in die über sie geführten Akten zu gewäh-
ren. Die Auskunftserteilung oder die Akten-
einsicht können verweigert werden, soweit 
Nachteile für den Gesundheitszustand oder 
den Therapieverlauf der untergebrachten 
Person zu erwarten sind.

§ 37  Geschäftsordnung,  
Hausordnung

(1) Die Träger der Einrichtungen des Maß-
regelvollzuges regeln in der Geschäftsord-

nung für Einrichtungen des Maßregelvollzu-
ges insbesondere

1.   die Organisation der Einrichtungen des 
Maßregelvollzuges,

2.   die Gliederung und die personelle und 
räumliche Ausstattung der Einrichtungen 
des Maßregelvollzuges,

3.   die Zusammenarbeit mit Behörden und 
sonstigen Stellen und den im Vollzug tä-
tigen Privatpersonen,

4.   den Geschäftsgang bei Einrichtungen des 
Maßregelvollzuges.

(2) Die Träger der Einrichtungen des Maßre-
gelvollzuges erlassen in der für ihre jeweili-
gen Einrichtungen geltenden Hausordnun-
gen insbesondere

1.   die Ausführungsvorschriften zu § 7,

2.   die Regelungen für die Aufnahme und 
Entlassung,

3.   Bestimmungen über

 a)  die Behandlungszeiten, Freizeit und 
Ruhezeit,

 b)  die Besuchszeiten, Häufigkeit und 
Dauer der Besuche einschließlich 
der Pflichten der Besucher sowie den 
sonstigen Verkehr mit der Außenwelt,

 c)  die Bekleidung, die Verwahrung von 
persönlichem Besitz und die Behand-
lung von Nachlaßgegenständen,

4.  Vorschriften über die Ordnung und Sicher-
heit in der Einrichtung des Maßregelvoll-
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zuges, insbesondere Vorschriften über 
den Ausschluß bestimmter Gegenstän-
de vom persönlichen Besitz, vom Erwerb 
oder Empfang und über die Durchführung 
besonderer Sicherungsmaßnahmen,

5.  Hinweise, welche Bediensteten und Stel-
len für die Entgegennahme von Anträgen 
und Beschwerden der untergebrachten 
Person zuständig sind.

Die Hausordnung hat auch eine Übersicht 
über die Angebote für eine sinnvolle Frei-
zeitgestaltung zu enthalten.

(3) Die Geschäftsordnung für Einrichtungen 
des Maßregelvollzuges und die Hausord-
nungen bedürfen der Genehmigung des für 
den Maßregelvollzug zuständigen Ministeri-
ums. Die Genehmigung der Hausordnung er-
teilt das für den Maßregelvollzug zuständige 
Ministerium im Einvernehmen mit dem für 
Strafvollstreckungs- und Strafvollzugsrecht 
zuständigen Ministerium.

(4) Das für den Maßregelvollzug zuständige 
Ministerium veröffentlicht die Geschäftsord-
nung für Einrichtungen des Maßregelvollzu-
ges im Staats-Anzeiger für das Land Hessen. 
Die Träger der Einrichtungen des Maßregel-
vollzuges machen die Hausordnungen in den 
Einrichtungen des Maßregelvollzuges durch 
Aushang in der Einrichtung bekannt.

§ 38  Einschränkung von Grundrechten

In dem in diesem Gesetz bezeichneten Um-
fange werden die Grundrechte der Freiheit 
der Person, der körperlichen Unversehrtheit 
und der Unverletzlichkeit des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses (Art. 2 und 10 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland und Art. 5, 6 und 12 der Ver-
fassung des Landes Hessen) eingeschränkt. 

§ 39 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1982 in 
Kraft.
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§ 20 Schuldunfähigkeit wegen 
seelischer Störungen

Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der 
Tat wegen einer krankhaften seelischen Stö-
rung, wegen einer tiefgreifenden Bewußt-
seinsstörung oder wegen einer Intelligenz-
minderung oder einer schweren anderen 
seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht 
der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht 
zu handeln.

§ 21 Verminderte Schuldfähigkeit

Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der 
Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu 
handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten 
Gründe bei Begehung der Tat erheblich ver-
mindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 
gemildert werden.

Maßregeln der Besserung und 
Sicherung

§ 61 Übersicht

Maßregeln der Besserung und Sicherung 
sind

1.   die Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus,

2.   die Unterbringung in einer Entziehungs-
anstalt,

3.   die Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung,

4.   die Führungsaufsicht,

5.  die Entziehung der Fahrerlaubnis,
6.  das Berufsverbot.

§ 62  Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Eine Maßregel der Besserung und Sicherung 
darf nicht angeordnet werden, wenn sie zur 
Bedeutung der vom Täter begangenen und 
zu erwartenden Taten sowie zu dem Grad der 
von ihm ausgehenden Gefahr außer Verhält-
nis steht.

§ 63  Unterbringung in einem  
psychiatrischen Krankenhaus

Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand 
der Schuldunfähigkeit (§ 20) oder der ver-
minderten Schuldfähigkeit (§ 21) begangen, 
so ordnet das Gericht die Unterbringung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn 
die Gesamtwürdigung des Täters und seiner 
Tat ergibt, daß von ihm infolge seines Zustan-
des erhebliche rechtswidrige Taten, durch 
welche die Opfer seelisch oder körperlich er-
heblich geschädigt oder erheblich gefährdet 
werden oder schwerer wirtschaftlicher Scha-
den angerichtet wird, zu erwarten sind und er 
deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. 
Handelt es sich bei der begangenen rechts-
widrigen Tat nicht um eine im Sinne von Satz 
1 erhebliche Tat, so trifft das Gericht eine sol-
che Anordnung nur, wenn besondere Umstän-
de die Erwartung rechtfertigen, dass der Täter 
infolge seines Zustandes derartige erhebliche 
rechtswidrige Taten begehen wird.

Strafgesetzbuch (Auszug)

Strafgesetzbuch
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§ 64  Unterbringung in einer  
Entziehungsanstalt

Hat eine Person den Hang, alkoholische Ge-
tränke oder andere berauschende Mittel im 
Übermaß zu sich zu nehmen, und wird sie 
wegen einer rechtswidrigen Tat, die über-
wiegend auf ihren Hang zurückgeht, verur-
teilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil 
ihre Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht 
auszuschließen ist, so soll das Gericht die 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
anordnen, wenn die Gefahr besteht, dass 
sie infolge ihres Hanges erhebliche rechts-
widrige Taten begehen wird; der Hang er-
fordert eine Substanzkonsumstörung, 
infolge derer eine dauernde und schwer-
wiegende Beeinträchtigung der Lebensge-
staltung, der Gesundheit, der Arbeits- oder 
der Leistungsfähigkeit eingetreten ist und 
fortdauert. Die Anordnung ergeht nur, wenn 
aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zu 
erwarten ist, die Person durch die Behand-
lung in einer Entziehungsanstalt innerhalb 
der Frist nach § 67d Absatz 1 Satz 1 oder 3 
zu heilen oder über eine erhebliche Zeit vor 
dem Rückfall in den Hang zu bewahren und 
von der Begehung erheblicher rechtswid-
riger Taten abzuhalten, die auf ihren Hang 
zurückgehen.

§ 66  Unterbringung in der  
Sicherungsverwahrung

(1)  Das Gericht ordnet neben der Strafe die 
Sicherungsverwahrung an, wenn

1.   jemand zu Freiheitsstrafe von mindes-
tens zwei Jahren wegen einer vorsätzli-
chen Straftat verurteilt wird, die

 a)  sich gegen das Leben, die körperliche 
Unversehrtheit, die persönliche Frei-

heit oder die sexuelle Selbstbestim-
mung richtet,

 b)  unter den Ersten, Siebenten, Zwanzigs-
ten oder Achtundzwanzigsten Abschnitt 
des Besonderen Teils oder unter das 
Völkerstrafgesetzbuch oder das Betäu-
bungsmittelgesetz fällt und im Höchst-
maß mit Freiheitsstrafe von mindestens 
zehn Jahren bedroht ist oder

 c)  den Tatbestand des § 145a erfüllt, so-
weit die Führungsaufsicht auf Grund 
einer Straftat der in den Buchstaben a 
oder b genannten Art eingetreten ist, 
oder den Tatbestand des § 323a, so-
weit die im Rausch begangene rechts-
widrige Tat eine solche der in den 
Buchstaben a oder b genannten Art ist,

2.   der Täter wegen Straftaten der in Num-
mer 1 genannten Art, die er vor der neuen 
Tat begangen hat, schon zweimal jeweils 
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
einem Jahr verurteilt worden ist,

3.   er wegen einer oder mehrerer dieser 
Taten vor der neuen Tat für die Zeit von 
mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe 
verbüßt oder sich im Vollzug einer frei-
heitsentziehenden Maßregel der Besse-
rung und Sicherung befunden hat und

4.   die Gesamtwürdigung des Täters und sei-
ner Taten ergibt, dass er infolge eines Han-
ges zu erheblichen Straftaten, namentlich 
zu solchen, durch welche die Opfer see-
lisch oder körperlich schwer geschädigt 
werden, zum Zeitpunkt der Verurteilung 
für die Allgemeinheit gefährlich ist.

Für die Einordnung als Straftat im Sinne von 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b gilt § 12 Ab-
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satz 3 entsprechend, für die Beendigung der 
in Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c genannten 
Führungsaufsicht § 68b Absatz 1 Satz 4.

(2) Hat jemand drei Straftaten der in Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 genannten Art begangen, 
durch die er jeweils Freiheitsstrafe von min-
destens einem Jahr verwirkt hat, und wird 
er wegen einer oder mehrerer dieser Taten 
zu Freiheitsstrafe von mindestens drei Jah-
ren verurteilt, so kann das Gericht unter der 
in Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bezeichneten 
Voraussetzung neben der Strafe die Siche-
rungsverwahrung auch ohne frühere Verur-
teilung oder Freiheitsentziehung (Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und 3) anordnen.

(3) Wird jemand wegen eines die Voraus-
setzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 Buchstabe a oder b erfüllenden Ver-
brechens oder wegen einer Straftat nach 
§ 89a Absatz 1 bis 3, § 89c Absatz 1 bis 
3, § 129a Absatz 5 Satz 1 erste Alternati-
ve, auch in Verbindung mit § 129b Absatz 
1, den §§ 174 bis 174c, 176, 177 Absatz 2 
Nummer 1, Absatz 3 und 6, §§ 180, 182, 
224, 225 Abs. 1 oder 2 oder wegen einer 
vorsätzlichen Straftat nach § 323a, soweit 
die im Rausch begangene Tat eine der vor-
genannten rechtswidrigen Taten ist, zu Frei-
heitsstrafe von mindestens zwei Jahren ver-
urteilt, so kann das Gericht neben der Strafe 
die Sicherungsverwahrung anordnen, wenn 
der Täter wegen einer oder mehrerer sol-
cher Straftaten, die er vor der neuen Tat be-
gangen hat, schon einmal zu Freiheitsstrafe 
von mindestens drei Jahren verurteilt wor-
den ist und die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 und 4 genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind. Hat jemand zwei Straftaten der in Satz 
1 bezeichneten Art begangen, durch die er 
jeweils Freiheitsstrafe von mindestens zwei 
Jahren verwirkt hat und wird er wegen einer 

oder mehrerer dieser Taten zu Freiheitsstra-
fe von mindestens drei Jahren verurteilt, so 
kann das Gericht unter den in Absatz 1 Satz 
1 Nummer 4 bezeichneten Voraussetzun-
gen neben der Strafe die Sicherungsver-
wahrung auch ohne frühere Verurteilung 
oder Freiheitsentziehung (Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und 3) anordnen. Die Absätze 1 
und 2 bleiben unberührt.

(4) Im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 
2 gilt eine Verurteilung zu Gesamtstrafe als 
eine einzige Verurteilung. Ist Untersuchungs-
haft oder eine andere Freiheitsentziehung 
auf Freiheitsstrafe angerechnet, so gilt sie 
als verbüßte Strafe im Sinne des Absatzes 
1 Satz 1 Nummer 3. Eine frühere Tat bleibt 
außer Betracht, wenn zwischen ihr und der 
folgenden Tat mehr als fünf Jahre verstri-
chen sind; bei Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung beträgt die Frist fünfzehn 
Jahre. In die Frist wird die Zeit nicht einge-
rechnet, in welcher der Täter auf behördliche 
Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden 
ist. Eine Tat, die außerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes abgeur-
teilt worden ist, steht einer innerhalb dieses 
Bereichs abgeurteilten Tat gleich, wenn sie 
nach deutschem Strafrecht eine Straftat der 
in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, in den Fällen 
des Absatzes 3 der in Absatz 3 Satz 1 be-
zeichneten Art wäre.

§ 66a Vorbehalt der Unterbringung in 
der Sicherungsverwahrung

(1) Das Gericht kann im Urteil die Anord-
nung der Sicherungsverwahrung vorbehal-
ten, wenn

1.  jemand wegen einer der in § 66 Absatz 3 
Satz 1 genannten Straftaten verurteilt 
wird,
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2.  die übrigen Voraussetzungen des § 66 
Absatz 3 erfüllt sind, soweit dieser nicht 
auf § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ver-
weist, und

3.  nicht mit hinreichender Sicherheit fest-
stellbar, aber wahrscheinlich ist, dass die 
Voraussetzungen des § 66 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 4 vorliegen.

(2) Einen Vorbehalt im Sinne von Absatz 1 
kann das Gericht auch aussprechen, wenn

1.  jemand zu einer Freiheitsstrafe von min-
destens fünf Jahren wegen eines oder 
mehrerer Verbrechen gegen das Leben, 
die körperliche Unversehrtheit, die per-
sönliche Freiheit, die sexuelle Selbstbe-
stimmung, nach dem Achtundzwanzigs-
ten Abschnitt oder nach den §§ 250, 251, 
auch in Verbindung mit § 252 oder § 255, 
verurteilt wird,

2.  die Voraussetzungen des § 66 nicht er-
füllt sind und

3.  mit hinreichender Sicherheit feststellbar 
oder zumindest wahrscheinlich ist, dass 
die Voraussetzungen des § 66 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 vorliegen.

(3) Über die nach Absatz 1 oder 2 vorbe-
haltene Anordnung der Sicherungsverwah-
rung kann das Gericht im ersten Rechtszug 
nur bis zur vollständigen Vollstreckung der 
Freiheitsstrafe entscheiden; dies gilt auch, 
wenn die Vollstreckung des Strafrestes zur 
Bewährung ausgesetzt war und der Strafrest 
vollstreckt wird. Das Gericht ordnet die Si-
cherungsverwahrung an, wenn die Gesamt-
würdigung des Verurteilten, seiner Tat oder 
seiner Taten und ergänzend seiner Entwick-
lung bis zum Zeitpunkt der Entscheidung er-

gibt, dass von ihm erhebliche Straftaten zu 
erwarten sind, durch welche die Opfer see-
lisch oder körperlich schwer geschädigt wer-
den.

§ 66b  Nachträgliche Anordnung der 
Unterbringung in der  
Sicherungsverwahrung

Ist die Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus nach § 67d Abs. 6 für 
erledigt erklärt worden, weil der die Schuld-
fähigkeit ausschließende oder vermindernde 
Zustand, auf dem die Unterbringung beruhte, 
im Zeitpunkt der Erledigungsentscheidung 
nicht bestanden hat, so kann das Gericht die 
Unterbringung in der Sicherungsverwahrung 
nachträglich anordnen, wenn

1.   die Unterbringung des Betroffenen nach 
§ 63 wegen mehrerer der in § 66 Abs. 
3 Satz 1 genannten Taten angeordnet 
wurde oder wenn der Betroffene wegen 
einer oder mehrerer solcher Taten, die er 
vor der zur Unterbringung nach § 63 füh-
renden Tat begangen hat, schon einmal 
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
drei Jahren verurteilt oder in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus untergebracht 
worden war und

2.   die Gesamtwürdigung des Betroffenen, 
seiner Taten und ergänzend seiner Ent-
wicklung bis zum Zeitpunkt der Entschei-
dung ergibt, dass er mit hoher Wahrschein-
lichkeit erhebliche Straftaten begehen 
wird, durch welche die Opfer seelisch oder 
körperlich schwer geschädigt werden.

Dies gilt auch, wenn im Anschluss an die Un-
terbringung nach § 63 noch eine daneben 
angeordnete Freiheitsstrafe ganz oder teil-
weise zu vollstrecken ist.
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§ 66c  Ausgestaltung der  
Unterbringung in der  
Sicherungsverwahrung und des 
vorhergehenden Strafvollzugs

(1) Die Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung erfolgt in Einrichtungen, die

1.  dem Untergebrachten auf der Grundlage 
einer umfassenden Behandlungsunter-
suchung und eines regelmäßig fortzu-
schreibenden Vollzugsplans eine Betreu-
ung anbieten,

 a)  die individuell und intensiv sowie ge-
eignet ist, seine Mitwirkungsbereit-
schaft zu wecken und zu fördern, 
insbesondere eine psychiatrische, 
psycho- oder sozialtherapeutische Be-
handlung, die auf den Untergebrachten 
zugeschnitten ist, soweit standardi-
sierte Angebote nicht Erfolg verspre-
chend sind, und

 b)  die zum Ziel hat, seine Gefährlichkeit 
für die Allgemeinheit so zu mindern, 
dass die Vollstreckung der Maßregel 
möglichst bald zur Bewährung ausge-
setzt oder sie für erledigt erklärt wer-
den kann,

2. eine Unterbringung gewährleisten,

 a)  die den Untergebrachten so wenig wie 
möglich belastet, den Erfordernissen 
der Betreuung im Sinne von Nummer 
1 entspricht und, soweit Sicherheits-
belange nicht entgegenstehen, den all-
gemeinen Lebensverhältnissen ange-
passt ist, und

 b)  die vom Strafvollzug getrennt in beson-
deren Gebäuden oder Abteilungen er-

folgt, sofern nicht die Behandlung im 
Sinne von Nummer 1 ausnahmsweise 
etwas anderes erfordert, und

3.  zur Erreichung des in Nummer 1 Buchsta-
be b genannten Ziels

 a)  vollzugsöffnende Maßnahmen ge-
währen und Entlassungsvorbereitun-
gen treffen, soweit nicht zwingende 
Gründe entgegenstehen, insbesonde-
re konkrete Anhaltspunkte die Gefahr 
begründen, der Untergebrachte werde 
sich dem Vollzug der Sicherungsver-
wahrung entziehen oder die Maßnah-
men zur Begehung erheblicher Straf-
taten missbrauchen, sowie

 b)  in enger Zusammenarbeit mit staatli-
chen oder freien Trägern eine nachsor-
gende Betreuung in Freiheit ermögli-
chen.

(2) Hat das Gericht die Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung im Urteil (§ 66), nach 
Vorbehalt (§ 66a Absatz 3) oder nachträglich 
(§ 66b) angeordnet oder sich eine solche An-
ordnung im Urteil vorbehalten (§ 66a Absatz 
1 und 2), ist dem Täter schon im Strafvollzug 
eine Betreuung im Sinne von Absatz 1 Num-
mer 1, insbesondere eine sozialtherapeuti-
sche Behandlung, anzubieten mit dem Ziel, 
die Vollstreckung der Unterbringung (§ 67c 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) oder deren An-
ordnung (§ 66a Absatz 3) möglichst entbehr-
lich zu machen.

§ 67 Reihenfolge der Vollstreckung

(1) Wird die Unterbringung in einer Anstalt 
nach den §§ 63 und 64 neben einer Frei-
heitsstrafe angeordnet, so wird die Maßre-
gel vor der Strafe vollzogen.
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(2) Das Gericht bestimmt jedoch, daß die 
Strafe oder ein Teil der Strafe vor der Maß-
regel zu vollziehen ist, wenn der Zweck der 
Maßregel dadurch leichter erreicht wird. Bei 
Anordnung der Unterbringung in einer Ent-
ziehungsanstalt neben einer zeitigen Frei-
heitsstrafe von über drei Jahren soll das Ge-
richt bestimmen, dass ein Teil der Strafe vor 
der Maßregel zu vollziehen ist. Dieser Teil der 
Strafe ist in der Regel so zu bemessen, dass 
nach seiner Vollziehung und einer anschlie-
ßenden Unterbringung eine Entscheidung 
nach Absatz 5 Satz 1 erster Halbsatz möglich 
ist. Das Gericht soll ferner bestimmen, dass 
die Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist, 
wenn die verurteilte Person vollziehbar zur 
Ausreise verpflichtet und zu erwarten ist, 
dass ihr Aufenthalt im räumlichen Geltungs-
bereich dieses Gesetzes während oder un-
mittelbar nach Verbüßung der Strafe been-
det wird.

(3) Das Gericht kann eine Anordnung nach 
Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 nachträglich tref-
fen, ändern oder aufheben, wenn Umstände 
in der Person des Verurteilten es angezeigt 
erscheinen lassen. Eine Anordnung nach Ab-
satz 2 Satz 4 kann das Gericht auch nach-
träglich treffen. Hat es eine Anordnung nach 
Absatz 2 Satz 4 getroffen, so hebt es diese 
auf, wenn eine Beendigung des Aufenthalts 
der verurteilten Person im räumlichen Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes während oder 
unmittelbar nach Verbüßung der Strafe nicht 
mehr zu erwarten ist.

(4) Wird die Maßregel ganz oder zum Teil 
vor der Strafe vollzogen, so wird die Zeit des 
Vollzugs der Maßregel auf die Strafe ange-
rechnet, bis zwei Drittel der Strafe erledigt 
sind.

(5) Wird die Maßregel vor der Strafe oder 

vor einem Rest der Strafe vollzogen, so setzt 
das Gericht die Vollstreckung des Strafrestes 
unter den Voraussetzungen des § 57 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 und 3 und Satz 2 zur Be-
währung aus, wenn zwei Drittel der Strafe er-
ledigt sind; das Gericht kann die Aussetzung 
auch schon nach Erledigung der Hälfte der 
Strafe bestimmen, wenn die Voraussetzun-
gen des § 57 Absatz 2 entsprechend erfüllt 
sind. Wird der Strafrest nicht ausgesetzt, so 
wird der Vollzug der Maßregel fortgesetzt; 
das Gericht kann jedoch den Vollzug der 
Strafe anordnen, wenn Umstände in der Per-
son des Verurteilten es angezeigt erscheinen 
lassen.

(6) Das Gericht bestimmt, dass eine Anrech-
nung nach Absatz 4 auch auf eine verfah-
rensfremde Strafe erfolgt, wenn deren Voll-
zug für die verurteilte Person eine unbillige 
Härte wäre. Bei dieser Entscheidung sind 
insbesondere das Verhältnis der Dauer des 
bisherigen Freiheitsentzugs zur Dauer der 
verhängten Strafen, der erzielte Therapie-
erfolg und seine konkrete Gefährdung sowie 
das Verhalten der verurteilten Person im 
Vollstreckungsverfahren zu berücksichtigen. 
Die Anrechnung ist in der Regel ausgeschlos-
sen, wenn die der verfahrensfremden Strafe 
zugrunde liegende Tat nach der Anordnung 
der Maßregel begangen worden ist. Absatz 
5 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 67a  Überweisung in den Vollzug 
einer anderen Maßregel

(1) Ist die Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus oder einer Entziehungs-
anstalt angeordnet worden, so kann das Ge-
richt die untergebrachte Person nachträglich 
in den Vollzug der anderen Maßregel über-
weisen, wenn ihre Resozialisierung dadurch 
besser gefördert werden kann.
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(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 
1 kann das Gericht nachträglich auch eine 
Person, gegen die Sicherungsverwahrung 
angeordnet worden ist, in den Vollzug einer 
der in Absatz 1 genannten Maßregeln über-
weisen. Die Möglichkeit einer nachträglichen 
Überweisung besteht, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 vorliegen und die 
Überweisung zur Durchführung einer Heil-
behandlung oder Entziehungskur angezeigt 
ist, auch bei einer Person, die sich noch im 
Strafvollzug befindet und deren Unterbrin-
gung in der Sicherungsverwahrung angeord-
net oder vorbehalten worden ist.

(3) Das Gericht kann eine Entscheidung nach 
den Absätzen 1 und 2 ändern oder aufhe-
ben, wenn sich nachträglich ergibt, dass die 
Resozialisierung der untergebrachten Per-
son dadurch besser gefördert werden kann. 
Eine Entscheidung nach Absatz 2 kann das 
Gericht ferner aufheben, wenn sich nach-
träglich ergibt, dass mit dem Vollzug der in 
Absatz 1 genannten Maßregeln kein Erfolg 
erzielt werden kann.

(4) Die Fristen für die Dauer der Unterbrin-
gung und die Überprüfung richten sich nach 
den Vorschriften, die für die im Urteil ange-
ordnete Unterbringung gelten. Im Falle des 
Absatzes 2 Satz 2 hat das Gericht bis zum 
Beginn der Vollstreckung der Unterbringung 
jeweils spätestens vor Ablauf eines Jahres zu 
prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Ent-
scheidung nach Absatz 3 Satz 2 vorliegen.

§ 67b  Aussetzung zugleich mit der 
Anordnung

(1) Ordnet das Gericht die Unterbringung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus oder 
einer Entziehungsanstalt an, so setzt es zu-
gleich deren Vollstreckung zur Bewährung 

aus, wenn besondere Umstände die Erwar-
tung rechtfertigen, daß der Zweck der Maß-
regel auch dadurch erreicht werden kann. 
Die Aussetzung unterbleibt, wenn der Täter 
noch Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, die 
gleichzeitig mit der Maßregel verhängt und 
nicht zur Bewährung ausgesetzt wird.

(2) Mit der Aussetzung tritt Führungsaufsicht 
ein.

§ 67c  Späterer Beginn der  
Unterbringung

(1) Wird eine Freiheitsstrafe vor einer wegen 
derselben Tat oder Taten angeordneten Un-
terbringung vollzogen und ergibt die vor dem 
Ende des Vollzugs der Strafe erforderliche 
Prüfung, dass

1.  der Zweck der Maßregel die Unterbrin-
gung nicht mehr erfordert oder

2.  die Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung unverhältnismäßig wäre, weil 
dem Täter bei einer Gesamtbetrachtung 
des Vollzugsverlaufs ausreichende Be-
treuung im Sinne des § 66c Absatz 2 in 
Verbindung mit § 66c Absatz 1 Nummer 
1 nicht angeboten worden ist,

setzt das Gericht die Vollstreckung der Un-
terbringung zur Bewährung aus; mit der Aus-
setzung tritt Führungsaufsicht ein. Der Prü-
fung nach Satz 1 Nummer 1 bedarf es nicht, 
wenn die Unterbringung in der Sicherungs-
verwahrung im ersten Rechtszug weniger als 
ein Jahr vor dem Ende des Vollzugs der Stra-
fe angeordnet worden ist.

(2) Hat der Vollzug der Unterbringung drei 
Jahre nach Rechtskraft ihrer Anordnung 
noch nicht begonnen und liegt ein Fall des 
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Absatzes 1 oder des § 67b nicht vor, so darf 
die Unterbringung nur noch vollzogen wer-
den, wenn das Gericht es anordnet. In die 
Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in wel-
cher der Täter auf behördliche Anordnung in 
einer Anstalt verwahrt worden ist. Das Ge-
richt ordnet den Vollzug an, wenn der Zweck 
der Maßregel die Unterbringung noch erfor-
dert. Ist der Zweck der Maßregel nicht er-
reicht, rechtfertigen aber besondere Um-
stände die Erwartung, dass er auch durch die 
Aussetzung erreicht werden kann, so setzt 
das Gericht die Vollstreckung der Unterbrin-
gung zur Bewährung aus; mit der Aussetzung 
tritt Führungsaufsicht ein. Ist der Zweck der 
Maßregel erreicht, so erklärt das Gericht sie 
für erledigt.

§ 67d  Dauer der  
Unterbringung

(1) Die Unterbringung in einer Entziehungs-
anstalt darf zwei Jahre nicht übersteigen. Die 
Frist läuft vom Beginn der Unterbringung an. 
Wird vor einer Freiheitsstrafe eine daneben 
angeordnete freiheitsentziehende Maßregel 
vollzogen, so verlängert sich die Höchstfrist 
um die Dauer der Freiheitsstrafe, soweit die 
Zeit des Vollzugs der Maßregel auf die Strafe 
angerechnet wird.

(2) Ist keine Höchstfrist vorgesehen oder 
ist die Frist noch nicht abgelaufen, so setzt 
das Gericht die weitere Vollstreckung der 
Unterbringung zur Bewährung aus, wenn 
zu erwarten ist, daß der Untergebrachte au-
ßerhalb des Maßregelvollzugs keine erheb-
lichen rechtswidrigen Taten mehr begehen 
wird. Gleiches gilt, wenn das Gericht nach 
Beginn der Vollstreckung der Unterbringung 
in der Sicherungsverwahrung feststellt, dass 
die weitere Vollstreckung unverhältnismäßig 
wäre, weil dem Untergebrachten nicht spä-

testens bis zum Ablauf einer vom Gericht 
bestimmten Frist von höchstens sechs Mo-
naten ausreichende Betreuung im Sinne des 
§ 66c Absatz 1 Nummer 1 angeboten wor-
den ist; eine solche Frist hat das Gericht, 
wenn keine ausreichende Betreuung ange-
boten wird, unter Angabe der anzubietenden 
Maßnahmen bei der Prüfung der Aussetzung 
der Vollstreckung festzusetzen. Mit der Aus-
setzung nach Satz 1 oder 2 tritt Führungsauf-
sicht ein.

(3) Sind zehn Jahre der Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung vollzogen worden, so 
erklärt das Gericht die Maßregel für erledigt, 
wenn nicht die Gefahr besteht, daß der Un-
tergebrachte erhebliche Straftaten begehen 
wird, durch welche die Opfer seelisch oder 
körperlich schwer geschädigt werden. Mit 
der Entlassung aus dem Vollzug der Unter-
bringung tritt Führungsaufsicht ein.

(4) Ist die Höchstfrist abgelaufen, so wird der 
Untergebrachte entlassen. Die Maßregel ist 
damit erledigt. Mit der Entlassung aus dem 
Vollzug der Unterbringung tritt Führungsauf-
sicht ein.

(5) Das Gericht erklärt die Unterbringung in 
einer Entziehungsanstalt für erledigt, wenn 
die Voraussetzungen des § 64 Satz 2 nicht 
mehr vorliegen. Mit der Entlassung aus dem 
Vollzug der Unterbringung tritt Führungsauf-
sicht ein.

(6) Stellt das Gericht nach Beginn der Voll-
streckung der Unterbringung in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus fest, dass die 
Voraussetzungen der Maßregel nicht mehr 
vorliegen oder die weitere Vollstreckung 
der Maßregel unverhältnismäßig wäre, so 
erklärt es sie für erledigt. Dauert die Unter-
bringung sechs Jahre, ist ihre Fortdauer in 
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der Regel nicht mehr verhältnismäßig, wenn 
nicht die Gefahr besteht, dass der Unterge-
brachte infolge seines Zustandes erhebliche 
rechtswidrige Taten begehen wird, durch 
welche die Opfer seelisch oder körperlich 
schwer geschädigt werden oder in die Ge-
fahr einer schweren körperlichen oder see-
lischen Schädigung gebracht werden. Sind 
zehn Jahre der Unterbringung vollzogen, gilt 
Absatz 3 Satz 1 entsprechend. Mit der Ent-
lassung aus dem Vollzug der Unterbringung 
tritt Führungsaufsicht ein. Das Gericht ord-
net den Nichteintritt der Führungsaufsicht 
an, wenn zu erwarten ist, dass der Betroffe-
ne auch ohne sie keine Straftaten mehr be-
gehen wird.

§ 67e Überprüfung

(1) Das Gericht kann jederzeit prüfen, ob die 
weitere Vollstreckung der Unterbringung zur 
Bewährung auszusetzen oder für erledigt 
zu erklären ist. Es muß dies vor Ablauf be-
stimmter Fristen prüfen. 

(2) Die Fristen betragen bei der Unterbrin-
gung in einer Entziehungsanstalt sechs Mo-
nate, in einem psychiatrischen Krankenhaus 
ein Jahr, in der Sicherungsverwahrung ein 
Jahr, nach dem Vollzug von zehn Jahren der 
Unterbringung neun Monate.

(3) Das Gericht kann die Fristen kürzen. 
Es kann im Rahmen der gesetzlichen Prü-
fungsfristen auch Fristen festsetzen, vor 
deren Ablauf ein Antrag auf Prüfung unzu-
lässig ist.

(4) Die Fristen laufen vom Beginn der Unter-
bringung an. Lehnt das Gericht die Ausset-
zung oder Erledigungserklärung ab, so be-
ginnen die Fristen mit der Entscheidung von 
neuem.

§ 67f  Mehrfache Anordnung der 
Maßregel

Ordnet das Gericht die Unterbringung in 
einer Entziehungsanstalt an, so ist eine frü-
here Anordnung der Maßregel erledigt.

§ 67g  Widerruf der Aussetzung

(1) Das Gericht widerruft die Aussetzung 
einer Unterbringung, wenn die verurteilte 
Person

1.   während der Dauer der Führungsaufsicht 
eine rechtswidrige Tat begeht,

2.   gegen Weisungen nach § 68b gröblich 
oder beharrlich verstößt oder

3.   sich der Aufsicht und Leitung der Bewäh-
rungshelferin oder des Bewährungshel-
fers oder der Aufsichtsstelle beharrlich 
entzieht und sich daraus ergibt, dass der 
Zweck der Maßregel ihre Unterbringung 
erfordert. 2Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend, 
wenn der Widerrufsgrund zwischen der 
Entscheidung über die Aussetzung und 
dem Beginn der Führungsaufsicht (§ 68c 
Abs. 4) entstanden ist.

(2) Das Gericht widerruft die Aussetzung einer 
Unterbringung nach den §§ 63 und 64 auch 
dann, wenn sich während der Dauer der Füh-
rungsaufsicht ergibt, dass von der verurteilten 
Person infolge ihres Zustands rechtswidrige 
Taten zu erwarten sind und deshalb der Zweck 
der Maßregel ihre Unterbringung erfordert.

(3) Das Gericht widerruft die Aussetzung fer-
ner, wenn Umstände, die ihm während der 
Dauer der Führungsaufsicht bekannt werden 
und zur Versagung der Aussetzung geführt 
hätten, zeigen, daß der Zweck der Maßregel 
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die Unterbringung der verurteilten Person er-
fordert.

(4) Die Dauer der Unterbringung vor und 
nach dem Widerruf darf insgesamt die ge-
setzliche Höchstfrist der Maßregel nicht 
übersteigen.

(5) Widerruft das Gericht die Aussetzung der 
Unterbringung nicht, so ist die Maßregel mit 
dem Ende der Führungsaufsicht erledigt.

(6) Leistungen, die die verurteilte Person zur 
Erfüllung von Weisungen erbracht hat, wer-
den nicht erstattet.

§ 67h  Befristete Wiederinvollzug- 
setzung; Krisenintervention

(1) Während der Dauer der Führungsauf-
sicht kann das Gericht die ausgesetzte Un-
terbringung nach § 63 oder § 64 für eine 
Dauer von höchstens drei Monaten wieder in 
Vollzug setzen, wenn eine akute Verschlech-
terung des Zustands der aus der Unterbrin-
gung entlassenen Person oder ein Rückfall 
in ihr Suchtverhalten eingetreten ist und die 
Maßnahme erforderlich ist, um einen Wi-
derruf nach § 67g zu vermeiden. Unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 kann es die 
Maßnahme erneut anordnen oder ihre Dauer 
verlängern; die Dauer der Maßnahme darf 
insgesamt sechs Monate nicht überschrei-
ten. § 67g Abs. 4 gilt entsprechend.

(2) Das Gericht hebt die Maßnahme vor Ab-
lauf der nach Absatz 1 gesetzten Frist auf, 
wenn ihr Zweck erreicht ist. 

Führungsaufsicht

§ 68  Voraussetzungen der  
Führungsaufsicht

(1) Hat jemand wegen einer Straftat, bei der 
das Gesetz Führungsaufsicht besonders vor-
sieht, zeitige Freiheitsstrafe von mindestens 
sechs Monaten verwirkt, so kann das Gericht 
neben der Strafe Führungsaufsicht anord-
nen, wenn die Gefahr besteht, daß er weite-
re Straftaten begehen wird.

(2) Die Vorschriften über die Führungsauf-
sicht kraft Gesetzes (§§ 67b, 67c, 67d Abs. 
2 bis 6 und § 68f) bleiben unberührt.

§ 68a  Aufsichtsstelle, Bewährungs- 
hilfe, forensische Ambulanz

(1) Die verurteilte Person untersteht einer 
Aufsichtsstelle; das Gericht bestellt ihr für 
die Dauer der Führungsaufsicht eine Bewäh-
rungshelferin oder einen Bewährungshelfer.

(2) Die Bewährungshelferin oder der Bewäh-
rungshelfer und die Aufsichtsstelle stehen 
im Einvernehmen miteinander der verurteil-
ten Person helfend und betreuend zur Seite.

(3) Die Aufsichtsstelle überwacht im Ein-
vernehmen mit dem Gericht und mit Unter-
stützung der Bewährungshelferin oder des 
Bewährungshelfers das Verhalten der verur-
teilten Person und die Erfüllung der Weisun-
gen.

(4) Besteht zwischen der Aufsichtsstelle und 
der Bewährungshelferin oder dem Bewäh-
rungshelfer in Fragen, welche die Hilfe für die 
verurteilte Person und ihre Betreuung berüh-
ren, kein Einvernehmen, entscheidet das Ge-
richt.

(5) Das Gericht kann der Aufsichtsstelle und 
der Bewährungshelferin oder dem Bewäh-
rungshelfer für ihre Tätigkeit Anweisungen 
erteilen.
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(6) Vor Stellung eines Antrags nach § 145a 
Satz 2 hört die Aufsichtsstelle die Bewäh-
rungshelferin oder den Bewährungshelfer; 
Absatz 4 ist nicht anzuwenden.

(7) Wird eine Weisung nach § 68b Abs. 2 
Satz 2 und 3 erteilt, steht im Einvernehmen 
mit den in Absatz 2 Genannten auch die fo-
rensische Ambulanz der verurteilten Person 
helfend und betreuend zur Seite. Im Übrigen 
gelten die Absätze 3 und 6, soweit sie die 
Stellung der Bewährungshelferin oder des 
Bewährungshelfers betreffen, auch für die 
forensische Ambulanz.

(8) Die in Absatz 1 Genannten und die in 
§ 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 genannten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der forensi-
schen Ambulanz haben fremde Geheimnis-
se, die ihnen im Rahmen des durch § 203 
geschützten Verhältnisses anvertraut oder 
sonst bekannt geworden sind, einander zu 
offenbaren, soweit dies notwendig ist, um 
der verurteilten Person zu helfen, nicht wie-
der straffällig zu werden. Darüber hinaus 
haben die in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 ge-
nannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der forensischen Ambulanz solche Geheim-
nisse gegenüber der Aufsichtsstelle und 
dem Gericht zu offenbaren, soweit aus ihrer 
Sicht

1.  dies notwendig ist, um zu überwachen, ob 
die verurteilte Person einer Vorstellungs-
weisung nach § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 
nachkommt oder im Rahmen einer Wei-
sung nach § 68b Abs. 2 Satz 2 und 3 an 
einer Behandlung teilnimmt,

2.   das Verhalten oder der Zustand der ver-
urteilten Person Maßnahmen nach § 67g, 
§ 67h oder § 68c Abs. 2 oder Abs. 3 erfor-
derlich erscheinen lässt oder

3.   dies zur Abwehr einer erheblichen gegen-
wärtigen Gefahr für das Leben, die kör-
perliche Unversehrtheit, die persönliche 
Freiheit oder die sexuelle Selbstbestim-
mung Dritter erforderlich ist.

In den Fällen der Sätze 1 und 2 Nr. 2 und 3 
dürfen Tatsachen im Sinne von § 203 Abs. 1, 
die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der forensischen Ambulanz offenbart wur-
den, nur zu den dort genannten Zwecken 
verwendet werden.

§ 68b Weisungen

(1) Das Gericht kann die verurteilte Person 
für die Dauer der Führungsaufsicht oder für 
eine kürzere Zeit anweisen,

1.   den Wohn- oder Aufenthaltsort oder 
einen bestimmten Bereich nicht ohne Er-
laubnis der Aufsichtsstelle zu verlassen,

2.   sich nicht an bestimmten Orten aufzu-
halten, die ihr Gelegenheit oder Anreiz zu 
weiteren Straftaten bieten können,

3.   zu der verletzten Person oder bestimmten 
Personen oder Personen einer bestimm-
ten Gruppe, die ihr Gelegenheit oder An-
reiz zu weiteren Straftaten bieten können, 
keinen Kontakt aufzunehmen, mit ihnen 
nicht zu verkehren, sie nicht zu beschäfti-
gen, auszubilden oder zu beherbergen,

4.   bestimmte Tätigkeiten nicht auszuüben, 
die sie nach den Umständen zu Straftaten 
missbrauchen kann,

5.   bestimmte Gegenstände, die ihr Gele-
genheit oder Anreiz zu weiteren Strafta-
ten bieten können, nicht zu besitzen, bei 
sich zu führen oder verwahren zu lassen,
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6.   Kraftfahrzeuge oder bestimmte Arten von 
Kraftfahrzeugen oder von anderen Fahr-
zeugen nicht zu halten oder zu führen, 
die sie nach den Umständen zu Strafta-
ten missbrauchen kann,

7.   sich zu bestimmten Zeiten bei der Auf-
sichtsstelle, einer bestimmten Dienst-
stelle oder der Bewährungshelferin oder 
dem Bewährungshelfer zu melden,

8.   jeden Wechsel der Wohnung oder des Ar-
beitsplatzes unverzüglich der Aufsichts-
stelle zu melden,

9.   sich im Fall der Erwerbslosigkeit bei der 
zuständigen Agentur für Arbeit oder einer 
anderen zur Arbeitsvermittlung zugelas-
senen Stelle zu melden,

10.  keine alkoholischen Getränke oder an-
dere berauschende Mittel zu sich zu neh-
men, wenn aufgrund bestimmter Tatsa-
chen Gründe für die Annahme bestehen, 
dass der Konsum solcher Mittel zur Bege-
hung weiterer Straftaten beitragen wird, 
und sich Alkohol- oder Suchtmittelkont-
rollen zu unterziehen, die nicht mit einem 
körperlichen Eingriff verbunden sind,

11.  sich zu bestimmten Zeiten oder in be-
stimmten Abständen bei einer Ärztin 
oder einem Arzt, einer Psychotherapeu-
tin oder einem Psychotherapeuten oder 
einer forensischen Ambulanz vorzustel-
len oder

12.  die für eine elektronische Überwachung 
ihres Aufenthaltsortes erforderlichen 
technischen Mittel ständig in betriebs-
bereitem Zustand bei sich zu führen und 
deren Funktionsfähigkeit nicht zu beein-
trächtigen.

Das Gericht hat in seiner Weisung das verbo-
tene oder verlangte Verhalten genau zu be-
stimmen. Eine Weisung nach Satz 1 Nummer 
12 ist nur zulässig, wenn

1.  die Führungsaufsicht auf Grund der voll-
ständigen Vollstreckung einer Freiheits-
strafe oder Gesamtfreiheitsstrafe von 
mindestens drei Jahren oder auf Grund 
einer erledigten Maßregel eingetreten ist,

2.  die Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheits-
strafe oder die Unterbringung wegen 
einer oder mehrerer Straftaten der in 
§ 66 Absatz 3 Satz 1 genannten Art ver-
hängt oder angeordnet wurde,

3.  die Gefahr besteht, dass die verurteil-
te Person weitere Straftaten der in § 66 
Absatz 3 Satz 1 genannten Art begehen 
wird, und

4.  die Weisung erforderlich erscheint, um 
die verurteilte Person durch die Möglich-
keit der Datenverwendung nach § 463a 
Absatz 4 Satz 2 der Strafprozessordnung, 
insbesondere durch die Überwachung 
der Erfüllung einer nach Satz 1 Nummer 
1 oder 2 auferlegten Weisung, von der 
Begehung weiterer Straftaten der in § 66 
Absatz 3 Satz 1 genannten Art abzuhal-
ten.

Die Voraussetzungen von Satz 3 Nummer 1 
in Verbindung mit Nummer 2 liegen unab-
hängig davon vor, ob die dort genannte Füh-
rungsaufsicht nach § 68e Abs. 1 Satz 1 be-
endet ist.

(2) Das Gericht kann der verurteilten Person 
für die Dauer der Führungsaufsicht oder für 
eine kürzere Zeit weitere Weisungen ertei-
len, insbesondere solche, die sich auf Aus-
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bildung, Arbeit, Freizeit, die Ordnung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse oder die Erfül-
lung von Unterhaltspflichten beziehen. Das 
Gericht kann die verurteilte Person insbe-
sondere anweisen, sich psychiatrisch, psy-
cho- oder sozialtherapeutisch betreuen und 
behandeln zu lassen (Therapieweisung). Die 
Betreuung und Behandlung kann durch eine 
forensische Ambulanz erfolgen. § 56c Abs. 3 
gilt entsprechend, auch für die Weisung, sich 
Alkohol- oder Suchtmittelkontrollen zu un-
terziehen, die mit körperlichen Eingriffen 
verbunden sind.

(3) Bei den Weisungen dürfen an die Le-
bensführung der verurteilten Person keine 
unzumutbaren Anforderungen gestellt wer-
den.

(4) Wenn mit Eintritt der Führungsaufsicht 
eine bereits bestehende Führungsaufsicht 
nach § 68e Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 endet, muss 
das Gericht auch die Weisungen in seine Ent-
scheidung einbeziehen, die im Rahmen der 
früheren Führungsaufsicht erteilt worden 
sind.

(5) Soweit die Betreuung der verurteilten 
Person in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 11 
oder ihre Behandlung in den Fällen des Ab-
satzes 2 nicht durch eine forensische Ambu-
lanz erfolgt, gilt § 68a Abs. 8 entsprechend.

§ 68c  Dauer der Führungsaufsicht

(1) Die Führungsaufsicht dauert mindestens 
zwei und höchstens fünf Jahre. Das Gericht 
kann die Höchstdauer abkürzen.

(2) Das Gericht kann eine die Höchstdauer 
nach Absatz 1 Satz 1 überschreitende unbe-
fristete Führungsaufsicht anordnen, wenn 
die verurteilte Person

1.   in eine Weisung nach § 56c Abs. 3 Nr. 1 
nicht einwilligt oder

2.   einer Weisung, sich einer Heilbehand-
lung oder einer Entziehungskur zu unter-
ziehen, oder einer Therapieweisung nicht 
nachkommt und eine Gefährdung der All-
gemeinheit durch die Begehung weiterer 
erheblicher Straftaten zu befürchten ist. 
Erklärt die verurteilte Person in den Fäl-
len des Satzes 1 Nr. 1 nachträglich ihre 
Einwilligung, setzt das Gericht die weite-
re Dauer der Führungsaufsicht fest. Im 
Übrigen gilt § 68e Abs. 3.

(3) Das Gericht kann die Führungsaufsicht 
über die Höchstdauer nach Absatz 1 Satz 1 
hinaus unbefristet verlängern, wenn

1.  in Fällen der Aussetzung der Unterbringung 
in einem psychiatrischen Krankenhaus 
nach § 67d Abs. 2 aufgrund bestimmter 
Tatsachen Gründe für die Annahme beste-
hen, dass die verurteilte Person andern-
falls alsbald in einen Zustand nach § 20 
oder § 21 geraten wird, infolge dessen 
eine Gefährdung der Allgemeinheit durch 
die Begehung weiterer erheblicher rechts-
widriger Taten zu befürchten ist, oder

2.  sich aus dem Verstoß gegen Weisungen 
nach § 68b Absatz 1 oder 2 oder auf Grund 
anderer bestimmter Tatsachen konkrete 
Anhaltspunkte dafür ergeben, dass eine 
Gefährdung der Allgemeinheit durch die 
Begehung weiterer erheblicher Straftaten 
zu befürchten ist, und

 a)  gegen die verurteilte Person wegen 
Straftaten der in § 181b genannten 
Art eine Freiheitsstrafe oder Gesamt-
freiheitsstrafe von mehr als zwei Jah-
ren verhängt oder die Unterbringung in 
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einem psychiatrischen Krankenhaus 
oder in einer Entziehungsanstalt an-
geordnet wurde oder

 b)  die Führungsaufsicht unter den Vor-
aussetzungen des § 68b Absatz 1 Satz 
3 Nummer 1 eingetreten ist und die 
Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheits-
strafe oder die Unterbringung wegen 
eines oder mehrerer Verbrechen gegen 
das Leben, die körperliche Unversehrt-
heit, die persönliche Freiheit oder nach 
den §§ 250, 251, auch in Verbindung 
mit § 252 oder § 255, verhängt oder 
angeordnet wurde.

Für die Beendigung der Führungsaufsicht gilt 
§ 68b Absatz 1 Satz 4 entsprechend.

(4) In den Fällen des § 68 Abs. 1 beginnt die 
Führungsaufsicht mit der Rechtskraft ihrer 
Anordnung, in den Fällen des § 67b Abs. 2, 
des § 67c Absatz 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 4 
und des § 67d Abs. 2 Satz 3 mit der Rechts-
kraft der Aussetzungsentscheidung oder zu 
einem gerichtlich angeordneten späteren 
Zeitpunkt. In ihre Dauer wird die Zeit nicht 
eingerechnet, in welcher die verurteilte Per-
son flüchtig ist, sich verborgen hält oder auf 
behördliche Anordnung in einer Anstalt ver-
wahrt wird.

§ 68d  Nachträgliche Entscheidungen; 
Überprüfungsfrist

(1) Das Gericht kann Entscheidungen nach 
§ 68a Abs. 1 und 5, den §§ 68b und 68c Abs. 
1 Satz 2 und Abs. 2 und 3 auch nachträglich 
treffen, ändern oder aufheben.

(2) Bei einer Weisung gemäß § 68b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 12 prüft das Gericht spätes-
tens vor Ablauf von zwei Jahren, ob sie auf-

zuheben ist. § 67e Absatz 3 und 4 gilt ent-
sprechend.

§ 68e  Beendigung oder Ruhen der 
Führungsaufsicht

(1) Soweit sie nicht unbefristet oder nach 
Aussetzung einer freiheitsentziehenden 
Maßregel (§ 67b Absatz 2, § 67c Absatz 1 
Satz 1, Absatz 2 Satz 4, § 67d Absatz  2 
Satz 3) eingetreten ist, endet die Führungs-
aufsicht

1.   mit Beginn des Vollzugs einer freiheits-
entziehenden Maßregel,

2.   mit Beginn des Vollzugs einer Freiheits-
strafe, neben der eine freiheitsentziehen-
de Maßregel angeordnet ist,

3.   mit Eintritt einer neuen Führungsauf-
sicht. 

In den übrigen Fällen ruht die Führungsauf-
sicht während der Dauer des Vollzugs einer 
Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentzie-
henden Maßregel. Das Gericht ordnet das 
Entfallen einer nach Aussetzung einer frei-
heitsentziehenden Maßregel eingetretenen 
Führungsaufsicht an, wenn es ihrer nach 
Eintritt eines in Satz 1 Nummer 1 bis 3 ge-
nannten Umstandes nicht mehr bedarf. Tritt 
eine neue Führungsaufsicht zu einer beste-
henden unbefristeten oder nach Aussetzung 
einer freiheitsentziehenden Maßregel einge-
tretenen Führungsaufsicht hinzu, ordnet das 
Gericht das Entfallen der neuen Maßregel an, 
wenn es ihrer neben der bestehenden nicht 
bedarf.

(2) Das Gericht hebt die Führungsaufsicht 
auf, wenn zu erwarten ist, dass die verur-
teilte Person auch ohne sie keine Straftaten 
mehr begehen wird. Die Aufhebung ist frü-
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hestens nach Ablauf der gesetzlichen Min-
destdauer zulässig. Das Gericht kann Fristen 
von höchstens sechs Monaten festsetzen, 
vor deren Ablauf ein Antrag auf Aufhebung 
der Führungsaufsicht unzulässig ist.

(3) Ist unbefristete Führungsaufsicht einge-
treten, prüft das Gericht

1.  in den Fällen des § 68c Abs. 2 Satz 1 spä-
testens mit Verstreichen der Höchstfrist 
nach § 68c Abs. 1 Satz 1,

2.   in den Fällen des § 68c Abs. 3 vor Ablauf 
von zwei Jahren,

ob eine Entscheidung nach Absatz 2 Satz 1 
geboten ist. Lehnt das Gericht eine Aufhe-
bung der Führungsaufsicht ab, hat es vor Ab-
lauf von zwei Jahren von neuem über eine 
Aufhebung der Führungsaufsicht zu ent-
scheiden.

§ 68f  Führungsaufsicht bei Nichtaus-
setzung des Strafrestes

(1) Ist eine Freiheitsstrafe oder Gesamt-
freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren 
wegen vorsätzlicher Straftaten oder eine 
Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe 
von mindestens einem Jahr wegen Strafta-
ten der in § 181b genannten Art vollständig 
vollstreckt worden, tritt mit der Entlassung 
der verurteilten Person aus dem Strafvollzug 
Führungsaufsicht ein. Dies gilt nicht, wenn 
im Anschluss an die Strafverbüßung eine 

freiheitsentziehende Maßregel der Besse-
rung und Sicherung vollzogen wird.

(2) Ist zu erwarten, dass die verurteilte Per-
son auch ohne die Führungsaufsicht keine 
Straftaten mehr begehen wird, ordnet das 
Gericht an, dass die Maßregel entfällt.

§ 68g  Führungsaufsicht und  
Aussetzung zur Bewährung

(1) Ist die Strafaussetzung oder Aussetzung 
des Strafrestes angeordnet oder das Berufs-
verbot zur Bewährung ausgesetzt und steht 
der Verurteilte wegen derselben oder einer 
anderen Tat zugleich unter Führungsauf-
sicht, so gelten für die Aufsicht und die Ertei-
lung von Weisungen nur die §§ 68a und 68b. 
Die Führungsaufsicht endet nicht vor Ablauf 
der Bewährungszeit.

(2) Sind die Aussetzung zur Bewährung und 
die Führungsaufsicht auf Grund derselben 
Tat angeordnet, so kann das Gericht jedoch 
bestimmen, daß die Führungsaufsicht bis 
zum Ablauf der Bewährungszeit ruht. Die 
Bewährungszeit wird dann in die Dauer der 
Führungsaufsicht nicht eingerechnet.

(3) Wird nach Ablauf der Bewährungszeit die 
Strafe oder der Strafrest erlassen oder das 
Berufsverbot für erledigt erklärt, so endet 
damit auch eine wegen derselben Tat an-
geordnete Führungsaufsicht. Dies gilt nicht, 
wenn die Führungsaufsicht unbefristet ist 
(§ 68c Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3).
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§ 81  Unterbringung des Beschuldig-
ten zur Vorbereitung eines 
Gutachtens

(1) Zur Vorbereitung eines Gutachtens über 
den psychischen Zustand des Beschuldigten 
kann das Gericht nach Anhörung eines Sach-
verständigen und des Verteidigers anordnen, 
daß der Beschuldigte in ein öffentliches psy-
chiatrisches Krankenhaus gebracht und dort 
beobachtet wird.

(2) Das Gericht trifft die Anordnung nach 
Absatz 1 nur, wenn der Beschuldigte der 
Tat dringend verdächtig ist. Das Gericht darf 
diese Anordnung nicht treffen, wenn sie zu 
der Bedeutung der Sache und der zu erwar-
tenden Strafe oder Maßregel der Besserung 
und Sicherung außer Verhältnis steht.

(3) Im vorbereitenden Verfahren entscheidet 
das Gericht, das für die Eröffnung des Haupt-
verfahrens zuständig wäre.

(4) Gegen den Beschluß ist sofortige Be-
schwerde zulässig. Sie hat aufschiebende 
Wirkung.

(5) Die Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus nach Absatz 1 darf die 
Dauer von insgesamt sechs Wochen nicht 
überschreiten.

§ 126a  Einstweilige Unterbringung

(1) Sind dringende Gründe für die Annahme 
vorhanden, daß jemand eine rechtswidrige 

Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder 
verminderten Schuldfähigkeit (§§ 20, 21 
des Strafgesetzbuches) begangen hat und 
daß seine Unterbringung in einem psychi-
atrischen Krankenhaus oder einer Entzie-
hungsanstalt angeordnet werden wird, so 
kann das Gericht durch Unterbringungsbe-
fehl die einstweilige Unterbringung in einer 
dieser Anstalten anordnen, wenn die öffent-
liche Sicherheit es erfordert.

(2) Für die einstweilige Unterbringung gel-
ten die §§ 114 bis 115a, 116 Abs. 3 und 4, 
§§ 117 bis 119a, 123, 125 und 126 entspre-
chend. Die §§ 121, 122 gelten entsprechend 
mit der Maßgabe, dass das Oberlandesge-
richt prüft, ob die Voraussetzungen der einst-
weiligen Unterbringung weiterhin vorliegen.

(3) Der Unterbringungsbefehl ist aufzuhe-
ben, wenn die Voraussetzungen der einst-
weiligen Unterbringung nicht mehr vorliegen 
oder wenn das Gericht im Urteil die Unter-
bringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus oder einer Entziehungsanstalt nicht 
anordnet. Durch die Einlegung eines Rechts-
mittels darf die Freilassung nicht aufgehal-
ten werden. § 120 Abs. 3 gilt entsprechend.

(4) Hat der Untergebrachte einen gesetzli-
chen Vertreter oder einen Bevollmächtigten 
im Sinne des § 1906 Abs. 5 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, so sind Entscheidungen nach 
Absatz 1 bis 3 auch diesem bekannt zu geben.

§ 453c  Vorläufige Maßnahmen vor 
Widerruf der Aussetzung

Strafprozessordnung (Auszug)

Strafprozessordnung
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(1) Sind hinreichende Gründe für die Annah-
me vorhanden, daß die Aussetzung widerru-
fen wird, so kann das Gericht bis zur Rechts-
kraft des Widerrufsbeschlusses, um sich der 
Person des Verurteilten zu versichern, vor-
läufige Maßnahmen treffen, notfalls, unter 
den Voraussetzungen des § 112 Abs. 2 Nr. 
1 oder 2, oder, wenn bestimmte Tatsachen 
die Gefahr begründen, daß der Verurteilte 
erhebliche Straftaten begehen werde, einen 
Haftbefehl erlassen.

(2) Die auf Grund eines Haftbefehls nach Ab-
satz 1 erlittene Haft wird auf die zu vollstre-
ckende Freiheitsstrafe angerechnet. § 33 
Abs. 4 Satz 1 sowie die §§ 114 bis 115a, 119 
und 119a gelten entsprechend.

(3) Der Unterbringungsbefehl ist aufzuhe-
ben, wenn die Voraussetzungen der einst-
weiligen Unterbringung nicht mehr vorlie-
gen oder wenn das Gericht im Urteil die 
Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt 
nicht anordnet. Durch die Einlegung eines 
Rechtsmittels darf die Freilassung nicht auf-
gehalten werden. § 120 Abs. 3 gilt entspre-
chend.

(4) Hat der Untergebrachte einen gesetzli-
chen Vertreter oder einen Bevollmächtig-
ten im Sinne des § 1906 Abs. 5 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches, so sind Entscheidungen 
nach Absatz 1 bis 3 auch diesem bekannt zu 
geben.

§ 463  Vollstreckung von Maßregeln 
der Besserung und Sicherung

(1) Die Vorschriften über die Strafvollstre-
ckung gelten für die Vollstreckung von Maß-
regeln der Besserung und Sicherung sinnge-
mäß, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) § 453 gilt auch für die nach den §§ 68a 
bis 68d des Strafgesetzbuches zu treffenden 
Entscheidungen.

(3) § 454 Abs. 1, 3 und 4 gilt auch für die 
nach § 67c Abs. 1, § 67d Abs. 2 und 3, § 67e 
Abs. 3, den §§ 68e, 68f Abs. 2 und § 72 Abs. 
3 des Strafgesetzbuches zu treffenden Ent-
scheidungen. In den Fällen des § 68e des 
Strafgesetzbuches bedarf es einer mündli-
chen Anhörung des Verurteilten nicht. § 454 
Abs. 2 findet in den Fällen des § 67d Absatz 2 
und 3 und des § 72 Absatz 3 des Strafgesetz-
buches unabhängig von den dort genannten 
Straftaten sowie bei Prüfung der Vorausset-
zungen des § 67c Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 des Strafgesetzbuches auch unabhängig 
davon, ob das Gericht eine Aussetzung er-
wägt, entsprechende Anwendung, soweit 
das Gericht über die Vollstreckung der Si-
cherungsverwahrung zu entscheiden hat; 
im Übrigen findet § 454 Abs. 2 bei den dort 
genannten Straftaten Anwendung. Zur Vor-
bereitung der Entscheidung nach § 67d Abs. 
3 des Strafgesetzbuches sowie der nachfol-
genden Entscheidungen nach § 67d Abs. 2 
des Strafgesetzbuches hat das Gericht das 
Gutachten eines Sachverständigen nament-
lich zu der Frage einzuholen, ob von dem Ver-
urteilten weiterhin erhebliche rechtswidrige 
Taten zu erwarten sind. Ist die Unterbrin-
gung in der Sicherungsverwahrung angeord-
net worden, bestellt das Gericht dem Verur-
teilten, der keinen Verteidiger hat, rechtzeitig 
vor einer Entscheidung nach § 67c Absatz 1 
des Strafgesetzbuches einen Verteidiger.

(4) Im Rahmen der Überprüfung der Unter-
bringung in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus (§ 63 des Strafgesetzbuches) nach 
§ 67e des Strafgesetzbuches ist eine gut-
achterliche Stellungnahme der Maßregel-
vollzugseinrichtung einzuholen, in der der 
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Verurteilte untergebracht ist. Das Gericht 
soll nach jeweils drei Jahren, ab einer Dauer 
der Unterbringung von sechs Jahren nach 
jeweils zwei Jahren vollzogener Unterbrin-
gung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
das Gutachten eines Sachverständigen ein-
holen. Der Sachverständige darf weder im 
Rahmen des Vollzugs der Unterbringung mit 
der Behandlung der untergebrachten Person 
befasst gewesen sein noch in dem psychia-
trischen Krankenhaus arbeiten, in dem sich 
die untergebrachte Person befindet, noch 
soll er das letzte Gutachten bei einer voran-
gegangenen Überprüfung erstellt haben. Der 
Sachverständige, der für das erste Gutachten 
im Rahmen einer Überprüfung der Unterbrin-
gung herangezogen wird, soll auch nicht das 
Gutachten in dem Verfahren erstellt haben, 
in dem die Unterbringung oder deren spä-
terer Vollzug angeordnet worden ist. Mit 
der Begutachtung sollen nur ärztliche oder 
psychologische Sachverständige beauftragt 
werden, die über forensischpsychiatrische 
Sachkunde und Erfahrung verfügen. Dem 
Sachverständigen ist Einsicht in die Patien-
tendaten des Krankenhauses über die unter-
gebrachte Person zu gewähren. § 454 Abs. 
2 gilt entsprechend. Der untergebrachten 
Person, die keinen Verteidiger hat, bestellt 
das Gericht für die Überprüfung der Unter-
bringung, bei der nach Satz 2 das Gutachten 
eines Sachverständigen eingeholt werden 
soll, einen Verteidiger.

(5) § 455 Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn 
die Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus angeordnet ist. Ist die Unter-
bringung in einer Entziehungsanstalt oder 
in der Sicherungsverwahrung angeordnet 
worden und verfällt der Verurteilte in Geis-

teskrankheit, so kann die Vollstreckung der 
Maßregel aufgeschoben werden. § 456 ist 
nicht anzuwenden, wenn die Unterbringung 
des Verurteilten in der Sicherungsverwah-
rung angeordnet ist.

(6) § 462 gilt auch für die nach § 67 Absatz 3, 
5 Satz 2 und Absatz 6, den §§ 67a und 67c 
Abs. 2, § 67d Abs. 5 und 6, den §§ 67g, 67h 
und 69a Abs. 7 sowie den §§ 70a und 70b 
des Strafgesetzbuches zu treffenden Ent-
scheidungen. In den Fällen des § 67d Ab-
satz 6 des Strafgesetzbuches ist der Verur-
teilte mündlich zu hören. Das Gericht erklärt 
die Anordnung von Maßnahmen nach § 67h 
Abs. 1 Satz 1 und 2 des Strafgesetzbuchs für 
sofort vollziehbar, wenn erhebliche rechts-
widrige Taten des Verurteilten drohen; für 
Entscheidungen nach § 67d Absatz 5 Satz 1 
des Strafgesetzbuches bleibt es bei der so-
fortigen Vollziehbarkeit (§§ 307 und 462 Ab-
satz 3 Satz 2).

(7) Für die Anwendung des § 462a Abs. 1 
steht die Führungsaufsicht in den Fällen des 
§ 67c Abs. 1, des § 67d Abs. 2 bis 6 und des 
§ 68f des Strafgesetzbuches der Aussetzung 
eines Strafrestes gleich.

(8) Wird die Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung vollstreckt, bestellt das 
Gericht dem Verurteilten, der keinen Ver-
teidiger hat, für die Verfahren über die auf 
dem Gebiet der Vollstreckung zu treffenden 
gerichtlichen Entscheidungen einen Vertei-
diger. Die Bestellung hat rechtzeitig vor der 
ersten gerichtlichen Entscheidung zu erfol-
gen und gilt auch für jedes weitere Verfah-
ren, solange die Bestellung nicht aufgehoben 
wird.
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§ 7  Maßregeln der Besserung  
und Sicherung

(1) Als Maßregeln der Besserung und Siche-
rung im Sinne des allgemeinen Strafrechts 
können die Unterbringung in einem psychiat-
rischen Krankenhaus oder einer Entziehungs-
anstalt, die Führungsaufsicht oder die Entzie-
hung der Fahrerlaubnis angeordnet werden 
(§ 61 Nr. 1, 2, 4 und 5 des Strafgesetzbuches).

(2) Das Gericht kann im Urteil die Anord-
nung der Sicherungsverwahrung vorbehal-
ten, wenn

1.   der Jugendliche zu einer Jugendstrafe 
von mindestens sieben Jahren verurteilt 
wird wegen oder auch wegen eines Ver-
brechens

 a)  gegen das Leben, die körperliche Un-
versehrtheit oder die sexuelle Selbst-
bestimmung oder

 b)  nach § 251 des Strafgesetzbuches, 
auch in Verbindung mit § 252 oder 
§ 255 des Strafgesetzbuches, 

durch welches das Opfer seelisch oder kör-
perlich schwer geschädigt oder einer sol-
chen Gefahr ausgesetzt worden ist, und

2.   die Gesamtwürdigung des Jugendlichen 
und seiner Tat oder seiner Taten ergibt, 
dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit er-
neut Straftaten der in Nummer 1 bezeich-
neten Art begehen wird.

Das Gericht ordnet die Sicherungsverwah-
rung an, wenn die Gesamtwürdigung des 
Verurteilten, seiner Tat oder seiner Taten und 
ergänzend seiner Entwicklung bis zum Zeit-
punkt der Entscheidung ergibt, dass von ihm 
Straftaten der in Satz 1 Nummer 1 bezeichne-
ten Art zu erwarten sind; § 66a Absatz 3 Satz 
1 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend. 
Für die Prüfung, ob die Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung am Ende des Vollzugs 
der Jugendstrafe auszusetzen ist, und für den 
Eintritt der Führungsaufsicht gilt § 67c Ab-
satz 1 des Strafgesetzbuches entsprechend.

(3) Wird neben der Jugendstrafe die An-
ordnung der Sicherungsverwahrung vor-
behalten und hat der Verurteilte das sie-
benundzwanzigste Lebensjahr noch nicht 
vollendet, so ordnet das Gericht an, dass 
bereits die Jugendstrafe in einer sozialthe-
rapeutischen Einrichtung zu vollziehen ist, 
es sei denn, dass die Resozialisierung des 
Verurteilten dadurch nicht besser gefördert 
werden kann. Diese Anordnung kann auch 
nachträglich erfolgen. Solange der Vollzug 
in einer sozialtherapeutischen Einrichtung 
noch nicht angeordnet oder der Gefangene 
noch nicht in eine sozialtherapeutische Ein-
richtung verlegt worden ist, ist darüber je-
weils nach sechs Monaten neu zu entschei-
den. Für die nachträgliche Anordnung nach 
Satz 2 ist die Strafvollstreckungskammer 
zuständig, wenn der Betroffene das vierund-
zwanzigste Lebensjahr vollendet hat, sonst 
die für die Entscheidung über Vollzugsmaß-
nahmen nach § 92 Absatz 2 zuständige Ju-
gendkammer. Im Übrigen gelten zum Voll-
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zug der Jugendstrafe § 66c Absatz 2 und 
§ 67a Absatz 2 bis 4 des Strafgesetzbuches 
entsprechend.

(4) Ist die wegen einer Tat der in Absatz 2 
bezeichneten Art angeordnete Unterbrin-
gung in einem psychiatrischen Kranken-
haus nach § 67d Abs. 6 des Strafgesetzbu-
ches für erledigt erklärt worden, weil der 
die Schuldfähigkeit ausschließende oder 
vermindernde Zustand, auf dem die Unter-
bringung beruhte, im Zeitpunkt der Erledi-
gungsentscheidung nicht bestanden hat, 
so kann das Gericht nachträglich die Unter-
bringung in der Sicherungsverwahrung an-
ordnen, wenn

1.   die Unterbringung des Betroffenen nach 
§ 63 des Strafgesetzbuches wegen meh-
rerer solcher Taten angeordnet wurde 
oder wenn der Betroffene wegen einer 
oder mehrerer solcher Taten, die er vor 
der zur Unterbringung nach § 63 des 
Strafgesetzbuches führenden Tat be-
gangen hat, schon einmal zu einer Ju-
gendstrafe von mindestens drei Jahren 
verurteilt oder in einem psychiatrischen 
Krankenhaus untergebracht worden war 
und

2.   die Gesamtwürdigung des Betroffe-
nen, seiner Taten und ergänzend sei-
ner Entwicklung bis zum Zeitpunkt der 
Entscheidung ergibt, dass er mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erneut Straftaten 
der in Absatz 2 bezeichneten Art bege-
hen wird.

(5) Die regelmäßige Frist zur Prüfung, ob die 
weitere Vollstreckung der Unterbringung in 
der Sicherungsverwahrung zur Bewährung 

auszusetzen oder für erledigt zu erklären 
ist (§ 67e des Strafgesetzbuches), beträgt 
in den Fällen der Absätze 2 und 4 sechs Mo-
nate, wenn die untergebrachte Person bei 
Beginn des Fristlaufs das vierundzwanzigs-
te Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

§ 73  Unterbringung zur Beobachtung

(1) Zur Vorbereitung eines Gutachtens über 
den Entwicklungsstand des Beschuldigten 
kann der Richter nach Anhören eines Sach-
verständigen und des Verteidigers anord-
nen, daß der Beschuldigte in eine zur Un-
tersuchung Jugendlicher geeignete Anstalt 
gebracht und dort beobachtet wird. Im vor-
bereitenden Verfahren entscheidet der Rich-
ter, der für die Eröffnung des Hauptverfah-
rens zuständig wäre.

(2) Gegen den Beschluß ist sofortige Be-
schwerde zulässig. Sie hat aufschiebende 
Wirkung.

(3) Die Verwahrung in der Anstalt darf die 
Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten.

§ 93a  Unterbringung in einer  
Entziehungsanstalt

(1) Die Maßregel nach § 61 Nr. 2 des Strafge-
setzbuches wird in einer Einrichtung vollzo-
gen, in der die für die Behandlung suchtkran-
ker Jugendlicher erforderlichen besonderen 
therapeutischen Mittel und sozialen Hilfen 
zur Verfügung stehen.

(2) Um das angestrebte Behandlungsziel zu 
erreichen, kann der Vollzug aufgelockert und 
weitgehend in freien Formen durchgeführt 
werden.
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§ 46 Taschengeld

Wenn ein Gefangener ohne sein Verschulden 
kein Arbeitsentgelt und keine Ausbildungs-
beihilfe erhält, wird ihm ein angemessenes 
Taschengeld gewährt, falls er bedürftig ist.

§ 47 Hausgeld

(1) Der Gefangene darf von seinen in die-
sem Gesetz geregelten Bezügen drei Siebtel 
monatlich (Hausgeld) und das Taschengeld 
(§ 46) für den Einkauf (§ 22 Abs. 1) oder an-
derweitig verwenden.

(2) Für Gefangene, die in einem freien  
Beschäftigungsverhältnis stehen (§ 39 Abs. 
1) oder denen gestattet ist, sich selbst zu be-
schäftigen (§ 39 Abs. 2), wird aus ihren Bezü-
gen ein angemessenes Hausgeld festgesetzt.

§ 49 Unterhaltsbeitrag

Red. Anm.: Nach § 198 Absatz 3 wird durch 
besonderes Bundesgesetz die folgende Vor-
schrift an inzwischen vorgenommene Ge-
setzesänderungen angepaßt und in Kraft 
gesetzt:

(1) Auf Antrag des Gefangenen ist zur Erfül-
lung einer gesetzlichen Unterhaltspflicht aus 
seinen Bezügen an den Berechtigten oder 
einen Dritten ein Unterhaltsbeitrag zu zahlen.

(2) Reichen die Einkünfte des Gefangenen 
nach Abzug des Hausgeldes und des Unter-
haltsbeitrages nicht aus, um den Haftkos-

tenbeitrag zu begleichen, so wird ein Un-
terhaltsbeitrag nur bis zur Höhe des nach 
§ 850c der Zivilprozeßordnung unpfändba-
ren Betrages gezahlt. 2Bei der Bemessung 
des nach Satz 1 maßgeblichen Betrages wird 
die Zahl der unterhaltsberechtigten Perso-
nen um eine vermindert.

§ 51 Überbrückungsgeld

(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Be-
zügen und aus den Bezügen der Gefangenen, 
die in einem freien Beschäftigungsverhältnis 
stehen (§ 39 Abs. 1) oder denen gestattet ist, 
sich selbst zu beschäftigen (§ 39 Abs. 2), ist 
ein Überbrückungsgeld zu bilden, das den 
notwendigen Lebensunterhalt des Gefange-
nen und seiner Unterhaltsberechtigten für 
die ersten vier Wochen nach seiner Entlas-
sung sichern soll.

(2) Das Überbrückungsgeld wird dem Gefan-
genen bei der Entlassung in die Freiheit aus-
gezahlt. Die Vollzugsbehörde kann es auch 
ganz oder zum Teil dem Bewährungshelfer 
oder einer mit der Entlassenenbetreuung 
befaßten Stelle überweisen, die darüber 
entscheiden, wie das Geld innerhalb der ers-
ten vier Wochen nach der Entlassung an den 
Gefangenen ausgezahlt wird. Der Bewäh-
rungshelfer und die mit der Entlassenenbe-
treuung befaßte Stelle sind verpflichtet, das 
Überbrückungsgeld von ihrem Vermögen 
gesondert zu halten. Mit Zustimmung des 
Gefangenen kann das Überbrückungsgeld 
auch dem Unterhaltsberechtigten überwie-
sen werden.
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(3) Der Anstaltsleiter kann gestatten, daß 
das Überbrückungsgeld für Ausgaben in An-
spruch genommen wird, die der Eingliede-
rung des Gefangenen dienen.

(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Über-
brückungsgeldes ist unpfändbar. Erreicht 
es nicht die in Absatz 1 bestimmte Höhe, so 
ist in Höhe des Unterschiedsbetrages auch 
der Anspruch auf Auszahlung des Eigengel-
des unpfändbar. Bargeld des entlassenen 
Gefangenen, an den wegen der nach Satz 1 
oder Satz 2 unpfändbaren Ansprüche Geld 
ausgezahlt worden ist, ist für die Dauer von 
vier Wochen seit der Entlassung insoweit der 
Pfändung nicht unterworfen, als es dem Teil 
der Ansprüche für die Zeit von der Pfändung 
bis zum Ablauf der vier Wochen entspricht.

(5) Absatz 4 gilt nicht bei einer Pfändung 
wegen der in § 850d Abs. 1 Satz 1 der Zivil-
prozeßordnung bezeichneten Unterhaltsan-
sprüche. Dem entlassenen Gefangenen ist 
jedoch so viel zu belassen, als er für seinen 
notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung sei-
ner sonstigen gesetzlichen Unterhaltspflich-
ten für die Zeit von der Pfändung bis zum 
Ablauf von vier Wochen seit der Entlassung 
bedarf.

§ 52 Eigengeld

Bezüge des Gefangenen, die nicht als Haus-
geld, Haftkostenbeitrag, Unterhaltsbeitrag 
oder Überbrückungsgeld in Anspruch ge-
nommen werden, sind dem Gefangenen zum 
Eigengeld gutzuschreiben.

§ 75 Entlassungsbeihilfe

(1) Der Gefangene erhält, soweit seine eige-
nen Mittel nicht ausreichen, von der Anstalt 
eine Beihilfe zu den Reisekosten sowie eine 

Überbrückungsbeihilfe und erforderlichen-
falls ausreichende Kleidung.

(2) Bei der Bemessung der Höhe der Über-
brückungsbeihilfe sind die Dauer des 
Freiheitsentzuges, der persönliche Ar-
beitseinsatz des Gefangenen und die Wirt-
schaftlichkeit seiner Verfügungen über Ei-
gengeld und Hausgeld während der Strafzeit 
zu berücksichtigen. § 51 Abs. 2 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. Die Überbrückungsbeihil-
fe kann ganz oder teilweise auch dem Unter-
haltsberechtigten überwiesen werden.

(3) Der Anspruch auf Beihilfe zu den Rei-
sekosten und die ausgezahlte Reisebeihil-
fe sind unpfändbar. Für den Anspruch auf 
Überbrückungsbeihilfe und für Bargeld nach 
Auszahlung einer Überbrückungsbeihilfe an 
den Gefangenen gilt § 51 Abs. 4 Satz 1 und 
3, Abs. 5 entsprechend.

§ 109  Antrag auf gerichtliche  
Entscheidung

(1) Gegen eine Maßnahme zur Regelung ein-
zelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des 
Strafvollzuges oder des Vollzuges freiheits-
entziehender Maßregeln der Besserung und 
Sicherung kann gerichtliche Entscheidung 
beantragt werden. Mit dem Antrag kann auch 
die Verpflichtung zum Erlaß einer abgelehn-
ten oder unterlassenen Maßnahme begehrt 
werden.

(2) Der Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung ist nur zulässig, wenn der Antragstel-
ler geltend macht, durch die Maßnahme oder 
ihre Ablehnung oder Unterlassung in seinen 
Rechten verletzt zu sein.

(3) Dient die vom Antragsteller begehrte 
oder angefochtene Maßnahme der Umset-
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zung des § 66c Absatz 1 des Strafgesetzbu-
ches im Vollzug der Sicherungsverwahrung 
oder der ihr vorausgehenden Freiheitsstrafe, 
so ist dem Antragsteller für ein gerichtliches 
Verfahren von Amts wegen ein Rechtsan-
walt beizuordnen, es sei denn, dass wegen 
der Einfachheit der Sach- und Rechtslage 
die Mitwirkung eines Rechtsanwalts nicht 
geboten erscheint oder es ersichtlich ist, 
dass der Antragsteller seine Rechte selbst 
ausreichend wahrnehmen kann. Über die 
Bestellung und einen Widerruf entscheidet 
der Vorsitzende des nach § 110 zuständigen 
Gerichts.

§ 136  Unterbringung in einem  
psychiatrischen Krankenhaus

Die Behandlung des Untergebrachten in 
einem psychiatrischen Krankenhaus richtet 
sich nach ärztlichen Gesichtspunkten. So-
weit möglich, soll er geheilt oder sein Zu-
stand so weit gebessert werden, daß er nicht 
mehr gefährlich ist. Ihm wird die nötige Auf-
sicht, Betreuung und Pflege zuteil.

§ 137  Unterbringung in einer  
Entziehungsanstalt

Ziel der Behandlung des Untergebrachten in 
einer Entziehungsanstalt ist es, ihn von sei-
nem Hang zu heilen und die zugrunde liegen-
de Fehlhaltung zu beheben.

§ 138  Anwendung anderer  
Vorschriften

(1) Die Unterbringung in einem psychiat-
rischen Krankenhaus oder in einer Entzie-
hungsanstalt richtet sich nach Landesrecht, 
soweit Bundesgesetze nichts anderes be-
stimmen. § 51 Abs. 4 und 5 sowie § 75 
Abs. 3 gelten entsprechend.

(2) Für die Erhebung der Kosten der Un-
terbringung gilt § 50 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass in den Fällen des § 50 Abs. 1 
Satz 2 an die Stelle erhaltener Bezüge die 
Verrichtung zugewiesener oder ermöglichter 
Arbeit tritt und in den Fällen des § 50 Abs. 
1 Satz 4 dem Untergebrachten ein Betrag in 
der Höhe verbleiben muss, der dem Barbe-
trag entspricht, den ein in einer Einrichtung 
lebender und einen Teil der Kosten seines 
Aufenthalts selbst tragender Sozialhilfe-
empfänger zur persönlichen Verfügung er-
hält. Bei der Bewertung einer Beschäftigung 
als Arbeit sind die besonderen Verhältnisse 
des Maßregelvollzugs zu berücksichtigen. 
Zuständig für die Erhebung der Kosten ist die 
Vollstreckungsbehörde; die Landesregierun-
gen können durch Rechtsverordnung andere 
Zuständigkeiten begründen. Die Kosten wer-
den als Justizverwaltungsabgabe erhoben.

(3) Für das gerichtliche Verfahren gelten die 
§§ 109 bis 121 entsprechend.

(4) Soweit nach den Vollzugsgesetzen eine 
Maßnahme der vorherigen gerichtlichen An-
ordnung oder gerichtlichen Genehmigung 
bedarf, gelten die §§ 121a und 121b ent-
sprechend.
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Disziplinarmaßnahmen

§ 55 Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen können angeord-
net werden, wenn Gefangene rechtswidrig 
und schuldhaft

1.   gegen Strafgesetze verstoßen oder eine 
Ordnungswidrigkeit begehen,

2.   die zugewiesenen Tätigkeiten nach § 27 
Abs. 3 nicht ausüben,

3.   ohne erforderliche Erlaubnis nach § 20 
Abs. 1 Gegenstände in die Anstalt ein-
bringen, einbringen lassen, annehmen, 
besitzen oder abgeben,

4.   entweichen oder zu entweichen versu-
chen,

5.   unerlaubt Betäubungsmittel oder ande-
re berauschende Stoffe herstellen, kon-
sumieren oder eine Kontrolle nach § 47 
Abs. 2 verweigern oder manipulieren,

6.   wiederholt oder schwerwiegend gegen 
sonstige Pflichten verstoßen, die ihnen 
durch dieses Gesetz oder aufgrund die-
ses Gesetzes auferlegt sind.

(2) Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind

1.   der Verweis,

2.   der Ausschluss von gemeinsamer Frei-

zeit bis zu vier Wochen oder von einzel-
nen Freizeitveranstaltungen bis zu drei 
Monaten,

3.   der Entzug des Fernsehgeräts oder die 
Beschränkung des Fernsehempfangs bis 
zu drei Monaten,

4.   die Beschränkung oder der Entzug von 
Gegenständen für eine Beschäftigung in 
der Freizeit bis zu drei Monaten,

5.   die Beschränkung oder der Entzug der 
Verfügung über das Hausgeld und des 
Einkaufs bis zu drei Monaten,

6.   der Entzug der Arbeit bis zu vier Wochen 
unter Wegfall der in diesem Gesetz gere-
gelten Bezüge,

7.   die Beschränkung oder der Entzug von 
Ausgangsstunden bei der Gewährung 
von vollzugsöffnenden Maßnahmen bis 
zu drei Monaten und

8.   Arrest bis zu zwei Wochen.

(3) In geeigneten Fällen kann von Diszipli-
narmaßnahmen abgesehen werden, wenn 
andere Maßnahmen ausreichend erschei-
nen. Zu berücksichtigen ist ferner eine aus 
demselben Anlass angeordnete besondere 
Sicherungsmaßnahme.

(4) Eine Disziplinarmaßnahme ist auch zu-
lässig, wenn wegen derselben Verfehlung 
ein Straf- oder Bußgeldverfahren eingelei-
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tet wird. Mehrere Disziplinarmaßnahmen 
können miteinander verbunden werden. Der 
Verweis kann auch mit der Anordnung, ge-
meinnützige Arbeit zu leisten, verbunden 
werden. Arrest darf nur wegen schwerer 
oder mehrfach wiederholter Verfehlungen 
verhängt werden.

Datenschutz

§ 58  Zulässigkeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten

(1) Die Anstalt und die Aufsichtsbehörde 
dürfen personenbezogene Daten nur verar-
beiten, wenn eine Rechtsvorschrift dies vor-
sieht oder zwingend voraussetzt oder soweit 
dies für den Vollzug der Jugendstrafe erfor-
derlich ist und im Falle der Verarbeitung be-
sonderer Kategorien personenbezogener 
Daten nach § 41 Nr. 15 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheitsgeset-
zes unbedingt erforderlich ist. Soweit in den 
folgenden Vorschriften nichts Abweichendes 
Abweichendes geregelt ist, findet das Hes-
sische Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetz Anwendung; dabei finden ins-
besondere die Vorschriften von Teil 3 des 
Hessischen Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetzes auf die Datenverarbeitung 
durch die Anstalt oder Aufsichtsbehörde An-
wendung, soweit die Datenverarbeitung zu 
den in § 40 des Hessischen Datenschutz und 
Informationsfreiheitsgesetzes genannten 
Zwecken erfolgt. Bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten sind schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen in jedem Fall der 
Verarbeitung zu berücksichtigen; sofern der 
Kernbereich privater Lebensgestaltung be-
troffen ist, darf keine Verarbeitung erfolgen.

(2) Zur Sicherung von Ziel und Aufgaben 
des Vollzugs der Jugendstrafe nach § 2, 

insbesondere zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt, zur 
Identitätsfeststellung oder zur Aufrecht-
erhaltung der medizinischen Versorgung  
und Gesundheitsfürsorge unbedingt erfor-
derlich ist, soweit hierfür unbedingt erfor-
derlich, die Verarbeitung folgender Daten 
von Gefangenen mit deren Kenntnis zulässig:

1.   biometrische Daten von Fingern und Hän-
den,

2.   Lichtbilder,

3.   Feststellungen äußerlicher körperlicher 
Merkmale,

4.   Körpermessungen und

5.  Gesundheitsdaten.

(3) Alle zur Person der Gefangenen erho-
benen und für den Vollzug der Jugendstra-
fe erforderlichen Daten einschließlich der-
jenigen, die nach Abs. 2 Nr. 1 bis 4 erhoben 
worden sind, sind in eine Gefangenenperso-
nalakte aufzunehmen, die auch elektronisch 
geführt werden kann. Gesundheitsdaten und 
die sonstigen in § 61 Abs. 2 und 3 aufgeführ-
ten personenbezogenen Daten sind getrennt 
von der Gefangenenpersonalakte zu führen.

(4) Die einzelnen Vollzugsbediensteten 
sowie die in § 61 Abs. 3, § 72 Abs. 1 Satz 2 
und 3, § 73 Abs. 1 und § 77 genannten Per-
sonen dürfen von personenbezogenen Daten 
nur Kenntnis erhalten, soweit dies zur Erfül-
lung der ihnen obliegenden Aufgabe oder für 
die Zusammenarbeit nach § 72 Abs. 5 erfor-
derlich ist. Bei personenbezogenen Daten im 
Sinne von Abs. 2 ist über Satz 1 hinaus er-
forderlich, dass dies zur Erfüllung der ihnen 
obliegenden Aufgabe oder für die Zusam-
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menarbeit nach § 72 Abs. 5 unbedingt erfor-
derlich ist.

(5) Die Anstalt ist befugt, zur Aufrechterhal-
tung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
die Identität aller Personen festzustellen, die 
Zugang zur Anstalt begehren. Sofern unbe-
dingt erforderlich, nimmt die Anstalt den Ab-
gleich biometrischer Daten vor.

(6) Soweit dies zur Aufrechterhaltung von 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt er-
forderlich ist, werden Außenbereiche der 
Anstalt mit technischen Hilfsmitteln, ins-
besondere Videoüberwachung, offen über-
wacht, sofern keine Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen überwiegen. Der Umstand 
der Überwachung und der Name und die 
Kontaktdaten des Verantwortlichen sind 
den Betroffenen durch geeignete Maß-
nahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
kenntlich zu machen. 3§ 33 Abs. 5 Satz 2 
gilt entsprechend; darüber hinaus ist eine 
Speicherung nur zulässig, wenn keine An-
haltspunkte dafür bestehen, dass schutz-
würdige Interessen der Betroffenen über-
wiegen.

§ 60  Zweckbindung und Übermittlung

(1) Personenbezogene Daten dürfen zu Zwe-
cken, für die sie nicht erhoben oder gespei-
chert worden sind, nur verarbeitet, insbe-
sondere übermittelt werden, wenn ein Fall 
der §§ 20 bis 27 und 44 bis 45 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes vorliegt, insbesondere soweit 
dies

1.   zu den in § 40 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsgeset-
zes genannten Zwecken,

2.   in gerichtlichen Verfahren wegen Maß-
nahmen nach diesem Gesetz,

3.   für Maßnahmen der Gerichtshilfe, Be-
währungshilfe oder Führungsaufsicht,

4.   zur Vorbereitung und Durchführung von 
Maßnahmen der Entlassungsvorberei-
tung und Nachsorge,

5.   für Entscheidungen in Gnadensachen,

6.   für sozialrechtliche Maßnahmen,

7.   für die Einleitung von Hilfsmaßnahmen 
für Angehörige der Gefangenen (§ 11 
Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuchs),

8.   für dienstliche Maßnahmen der Bundes-
wehr im Zusammenhang mit der Aufnah-
me und Entlassung von Soldaten,

9.   für ausländerrechtliche Maßnahmen,

10.  für die Durchführung der Besteuerung,

11.  zur Ausübung von Aufsichts- und Kont-
rollbefugnissen sowie zu Ausbildungs- 
und Prüfungszwecken oder

12.  für gesetzlich angeordnete Statistiken 
der Rechtspflege 

erforderlich und bei besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten nach § 41 Nr. 15 
des Hessischen Datenschutz- und Informa-
tionsfreiheitsgesetzes unbedingt erforder-
lich ist.

(2) Bei der Überwachung der Besuche, der 
Telekommunikation oder des Schriftwech-
sels sowie bei der Überwachung des Inhalts 
von Paketen und dem Auslesen von Daten-
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speichern bekannt gewordene personen-
bezogene Daten dürfen über ihre Erhebung 
oder Speicherung hinaus nur verarbeitet, 
insbesondere übermittelt werden, wenn dies

1.   nach Abs. 1 Nr. 1 oder 2 zulässig ist,

2.   eine Rechtsvorschrift vorsieht, zwingend 
voraussetzt oder

3.   die Wahrung der Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt oder die Erfüllung des Einglie-
derungsauftrags gebietet

und es unbedingt erforderlich ist. Daten nach 
Satz 1 sind hinsichtlich des Ursprungs ihrer 
Erhebung und Speicherung eindeutig zu 
kennzeichnen. § 4 Abs. 3 Satz 2 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes bleibt unberührt.

(3) Die Anstalt oder Aufsichtsbehörde kann 
auf Antrag mitteilen, ob sich jemand in Haft 
befindet sowie ob und wann die Entlassung 
voraussichtlich ansteht, soweit dies nach 
Abs. 1 zulässig ist. Weiterhin können unter 
den Voraussetzungen des Satz 1 auf schriftli-
chen Antrag Auskünfte auch über die Vermö-
gensverhältnisse der Gefangenen oder ihre 
Entlassungsadresse erteilt werden, wenn 
dies zur Feststellung oder Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit 
der Straftat erforderlich ist. Unter den Vor-
aussetzungen von § 406d Abs. 2 und 3 der 
Strafprozessordnung können Mitteilungen 
über die erstmalige Gewährung von vollzugs-
öffnenden Maßnahmen (§ 13) auch durch die 
Anstalt erfolgen. Die Gefangenen werden vor 
Mitteilungen nach Satz 1 bis 3 gehört, es sei 
denn, es ist zu besorgen, dass dadurch die 
Verfolgung des Interesses der Antragsteller 
vereitelt oder wesentlich erschwert werden 
würde. Ist die Anhörung unterblieben, wer-

den die betroffenen Gefangenen über die 
Mitteilung der Anstalt oder Aufsichtsbehör-
de nachträglich unterrichtet.

(4) Akten mit personenbezogenen Daten 
dürfen nur anderen Anstalten, Aufsichtsbe-
hörden, den für Strafvollzugs-, strafvollstre-
ckungs- und strafrechtliche Entscheidungen 
zuständigen Gerichten sowie den Strafvoll-
streckungs- und Strafverfolgungsbehörden 
überlassen werden; die Überlassung an an-
dere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit 
die Erteilung einer Auskunft einen unver-
tretbaren Aufwand erfordert oder nach Dar-
legung der die Akteneinsicht begehrenden 
Stellen für die Erfüllung der Aufgabe nicht 
ausreicht. Entsprechendes gilt für die Über-
lassung von Akten an die von der Vollzugsbe-
hörde mit Gutachten beauftragten Personen 
oder Stellen.

(5) Von der Anstalt oder der Aufsichtsbehör-
de übermittelte personenbezogene Daten 
dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet wer-
den, zu dessen Erfüllung sie übermittelt wor-
den sind. Der Empfänger darf die Daten für 
andere Zwecke nur verarbeiten, soweit sie 
ihm auch für diese Zwecke hätten übermit-
telt werden dürfen und wenn im Falle einer 
Übermittlung an nicht öffentliche Stellen die 
übermittelnde Vollzugsbehörde eingewilligt 
hat. Die Anstalt oder Aufsichtsbehörde hat 
den Empfänger auf die Zweckbindung nach 
Satz 1 hinzuweisen und für den Fall, dass die 
übermittelten Daten besondere Kategorien 
personenbezogener Daten nach § 41 Nr. 15 
des Hessischen Datenschutz- und Informa-
tionsfreiheitsgesetzes enthalten, auf diese 
Einstufung.

(6) Die Übermittlung von personenbezoge-
nen Daten unterbleibt, soweit die in § 61 
Abs. 2 und § 65 Abs. 4 und 6 geregelten Ein-
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schränkungen oder besondere gesetzliche 
Verwendungsregelungen entgegenstehen. 
Dies gilt nicht, wenn ein nach Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 zuständiges Gericht diese Daten anfordert 
oder dies zur Erfüllung der Aufgaben der in 
§ 119 Abs. 4 Satz 2 Nr. 13 der Strafprozess-
ordnung genannten Stelle im Rahmen eines 
Besuchs der Anstalt erforderlich ist.

(7) Die Verantwortung für die Zulässigkeit 
der Übermittlung trägt die übermittelnde 
Anstalt oder Aufsichtsbehörde. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen einer öffentli-
chen Stelle, trägt diese die Verantwortung. In 
diesem Fall prüft die übermittelnde Anstalt 
oder Aufsichtsbehörde nur, ob das Übermitt-
lungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des 
Empfängers liegt und die Abs. 2 und 6 der 
Übermittlung nicht entgegenstehen, es sei 
denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung 
der Zulässigkeit der Übermittlung besteht.

§ 61 Schutz besonderer Daten

(1) Besondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten nach § 41 Nr. 15 des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes, insbesondere das religiöse oder 
weltanschauliche Bekenntnis von Gefange-
nen und personenbezogene Daten, die an-
lässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben 
worden sind, dürfen in der Anstalt nicht all-
gemein kenntlich gemacht werden. Andere 
personenbezogene Daten über die Gefange-
nen dürfen innerhalb der Anstalt allgemein 
kenntlich gemacht werden, soweit dies für 
ein geordnetes Zusammenleben in der An-
stalt erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten, die in der An-
stalt tätigen Personen im Sinne von § 203 
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 6 des Strafgesetzbuchs 
von Gefangenen als Geheimnis anvertraut 

oder über Gefangene als Geheimnis sonst 
bekannt geworden sind, unterliegen auch 
gegenüber der Anstalt und der Aufsichts-
behörde der Schweigepflicht. Die in Satz 1 
genannten Personen sind befugt und ver-
pflichtet, diese Daten gegenüber der An-
staltsleitung zu offenbaren, soweit diesfür 
die Sicherheit der Anstalt, zur Planung voll-
zuglicher Maßnahmen oder zur Abwehr von 
erheblichen Gefahren für Leben oder Ge-
sundheit von Gefangenen oder Drittenunbe-
dingt erforderlich ist; dies gilt insbesondere 
dann, wenn eine gemeinsame Unterbrin-
gung, eine besondere Sicherungsmaßnah-
me oder eine Zwangsmaßnahme auf dem 
Gebiet der Gesundheitsfürsorge angeordnet 
oder beantragt werden soll oder ein melde-
pflichtiger Fall nach § 6 Abs. 1 des Gesetzes 
zur Verhütung und Bekämpfung von Infek-
tionskrankheiten beim Menschen vorliegt. 
Eine Befugnis zur Offenbarung besteht auch, 
soweit es die Feststellung betrifft, ob Gefan-
gene fähig sind, an bestimmten vollzuglichen 
Maßnahmen teilzunehmen oder ob sie an 
Behandlungsmaßnahmen teilnehmen und 
daran mitwirken.

(3) In Abs. 2 gelten Satz 2 und 3 entspre-
chend für die in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 und 
6 des Strafgesetzbuchs genannten Perso-
nen außerhalb des Vollzugs, die mit der Un-
tersuchung, Behandlung oder Betreuung 
von Gefangenen beauftragt wurden, mit der 
Maßgabe, dass die vorgenannten Personen 
lediglich zu einer Offenbarung befugt sind.

(4) Die Gefangenen sind bei der Aufnahme 
über die nach Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 be-
stehenden Offenbarungsbefugnisse und 
Offenbarungspflichten zu unterrichten.

(5) Die nach Abs. 2 und 3 offenbarten Daten 
dürfen nur für den Zweck, für den sie offen-
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bart wurden oder für den eine Offenbarung 
zulässig gewesen wäre, und in dem hierfür 
unbedingt erforderlichen Umfang verarbeitet 
werden.

§ 62  Abruf durch die Aufsichtsbehörde, 
gemeinsame Datei, Einrichtung 
automatisierter Übermittlungs- 
und Abrufverfahren

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die 
Aufsichtsbehörde Daten, die in der Anstalt 
gespeichert sind, abrufen.

(2) Daten über die persönlichen Verhältnisse 
der Gefangenen, Vollstreckungsdaten, Daten 
zum Vollzugsverlauf und sicherheitsrelevan-
te Daten können in einer von der Aufsichts-
behörde eingerichteten und geführten ge-
meinsamen Datei gespeichert werden. Die 
Aufsichtsbehörde darf diese Daten, soweit 
erforderlich, verwenden zur übergeordneten 
Planung, zur Sicherung der Qualität des Voll-
zugs oder zur Durchführung von Einzelmaß-
nahmen. Für die Anstalten sind die Daten 
Teil der jeweiligen Gefangenenpersonalakte. 
Eingabe, Änderung und Löschung der Daten 
erfolgt jeweils durch die Anstalt, die für die 
Gefangene oder den Gefangenen zustän-
dig ist. Die Übermittlung und der Abruf per-
sonenbezogener Daten aus dieser Datei zu 
den in § 60 Abs. 1 genannten Zwecken sind 
zulässig, soweit diese Form der Datenüber-
mittlung oder des Datenabrufs unter Berück-
sichtigung der schutzwürdigen Belange der 
betroffenen Personen und der Erfüllung des 
Zwecks der Übermittlung angemessen ist.

(3) Für die Ausgestaltung des Verfahrens 
nach Abs. 2 gilt § 58 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsgesetzes.

(4) Zur Überprüfung von Gefangenen nach 

§ 58b Abs. 1 darf zwischen den Justizvoll-
zugsbehörden in Hessen und den übrigen 
Ländern ein automatisiertes Verfahren zum 
Abruf von

1.  Nachnamen, Geburtsnamen, Vornamen, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Geburtsort, 
Geburtsland und Staatsangehörigkeit der 
zu überprüfenden Gefangenen sowie be-
kannt gewordene Aliasnamen der Gefan-
genen,

2.   Vorinhaftierungen der Gefangenen 
 und

3.   Informationen darüber, ob weitere si-
cherheitsrelevante Erkenntnisse zu den 
Gefangenen vorliegen

für eine anschließende Anfrage und Über-
mittlung personenbezogener Daten im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften im 
Einzelfall bei den Justizvollzugsbehörden 
eingerichtet werden; die oder der Hessische 
Beauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit ist vor der Einrichtung oder we-
sentlichen Änderung des automatisierten 
Verfahrens anzuhören. Durch Staatsvertrag 
kann im Übrigen mit anderen Ländern und 
dem Bund ein automatisierter Datenverbund 
nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 eingerichtet 
werden.

§ 63 Datensicherung

(1) Mit der Datenverarbeitung befasste Per-
sonen dürfen personenbezogene Daten 
nicht unbefugt verarbeiten. Sie sind auf die 
bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschrif-
ten über den Datenschutz zu unterrichten. 
Auf die besonderen Anforderungen bei von 
Verarbeitung von Daten, die aus Videoüber-
wachung oder aus Maßnahmen nach § 60 
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Abs. 2 und § 61 Abs. 1 und 2 stammen oder 
besondere Kategorien personenbezogener 
Daten nach § 41 Nr. 15 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheitsgeset-
zes oder den Kernbereich privater Lebens-
gestaltung betreffen, sind sie gesondert 
hinzuweisen. Das Datengeheimnis besteht 
auch nach der Beendigung der Tätigkeit fort.

(2) Akten und Dateien mit personenbezoge-
nen Daten sind nach Maßgabe des § 59 des 
Hessischen Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetzes durch technische und orga-
nisatorische Maßnahmen gegen unbefugten 
Zugriff zu schützen. Gefangenenpersonalak-
ten, Gesundheitsakten, Krankenblätter und 
sonstige in § 61 Abs. 2 und 3 aufgeführte 
personenbezogene Daten sind getrennt von 
anderen Unterlagen zu führen und beson-
ders zu sichern.

§ 64  Information und Auskunft an die 
Betroffenen, Akteneinsicht

Die Betroffenen erhalten Auskunft und Infor-
mation hinsichtlich der zu ihrer Person verar-
beiteten Daten nach Maßgabe der §§ 50 bis 
52 des Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes, soweit die Daten-
verarbeitung zu den in § 40 des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes genannten Zwecken erfolgt; im Üb-
rigen nach Maßgabe der §§ 31 bis 33 des 
Hessischen Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetzes. Soweit dies zur Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen erforderlich ist, 
wird dem Betroffenen Akteneinsicht gewährt.

§ 65 Berichtigung, Einschränkung der 
Verarbeitung und Löschung

(1) Personenbezogene Daten sind nach 
Maßgabe der §§ 53 und 70 des Hessischen 

Datenschutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes zu berichtigen, zu löschen oder in der 
Verarbeitung einzuschränken, soweit sie zu 
den in § 40 des Hessischen Datenschutz- 
und Informationsfreiheitsgesetzes genann-
ten Zwecken verarbeitet wurden und in den 
nachfolgenden Absätzen keine besonderen 
Regelungen getroffen sind; im Übrigen gilt 
§ 34 des Hessischen Datenschutz- und In-
formationsfreiheitsgesetzes.

(2) Personenbezogene Daten, die durch 
den Einsatz eines elektronischen Überwa-
chungssystems erhoben wurden oder hier-
bei angefallen sind, sind nach Beendigung 
der Maßnahme unverzüglich, Videoaufnah-
men, Aufnahmen mittels Bild- und Tonüber-
tragung oder Ergebnisse von Maßnahmen 
nach § 59 spätestens 72 Stunden nach Ende 
des Kalendertages, an dem sie angefallen 
sind, zu löschen, soweit nicht zum Zeitpunkt 
der Entscheidung über die Löschung die wei-
tere Aufbewahrung bei Einschränkung der 
Verarbeitung zu konkreten Beweiszwecken 
unbedingt erforderlich ist. Sind personenbe-
zogene Daten entgegen § 58 Abs. 1 Satz 3 
verarbeitet worden, sind diese unverzüg-
lich, spätestens 24 Stunden nach Ende des 
Kalendertages, an dem sie angefallen sind, 
zu löschen. Die Tatsache der Löschung nach 
Satz 1 und 2 ist zu dokumentieren; die Doku-
mentation darf ausschließlich zu Zwecken 
der Datenschutzkontrolle verwendet wer-
den und ist zu löschen, wenn sie für diese 
Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spätes-
tens jedoch am Ende des Kalenderjahres, 
das dem Jahr der Dokumentation folgt.

(3) Personenbezogene Daten, die in der Ge-
fangenenpersonalakte oder in anderen zur 
Person der Gefangenen geführten Dateien 
und Akten gespeichert sind, sind spätes-
tens fünf Jahre nach der Entlassung oder 
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der Verlegung der Gefangenen in eine an-
dere Anstalt zu löschen; personenbezogene 
Daten, die gemäß § 58b Abs. 3 als beson-
derer Teil der Gefangenenpersonalakte ge-
führt werden, sind, sofern ihre Speicherung 
nicht mehr erforderlich ist, unverzüglich, 
spätestens nach Ablauf von zwei Jahren ab 
ihrer Erhebung zu löschen. Sonstige perso-
nenbezogene Daten, die in anderen Dateien 
und Akten gespeichert sind, sind, sofern ihre 
Speicherung nicht mehr erforderlich ist, un-
verzüglich, spätestens nach Ablauf von fünf 
Jahren ab ihrer Erhebung zu löschen.

(4) Eine Löschung personenbezogener Daten 
unterbleibt, soweit ihre Speicherung bei Ein-
schränkung ihrer Verarbeitung nach

1.   § 53 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes, insbe-
sondere aufgrund ärztlichen Dokumen-
tationspflichten, oder

2.   § 34 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes erfolgt. 
In ihrer Verarbeitung eingeschränkte 
Daten sind besonders zu kennzeichnen 
und dürfen außer bei Einwilligung der 
Betroffenen nur zu dem Zweck verarbei-
tet, insbesondere übermittelt werden, 
der ihrer Löschung entgegenstand. Die 
Einschränkung der Verarbeitung endet, 
wenn Gefangene erneut zum Vollzug 
einer Freiheitsentziehung aufgenommen 
werden oder die Betroffenen eingewilligt 
haben. Bei den in der Verarbeitung ein-
geschränkten personenbezogenen Daten 
können bis zum Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist für die Gefangenenpersonal-
akte oder anderer zur Person der Gefan-
genen geführten Dateien oder Akten die 

Angaben über Familienname, Vorname, 
Geburtsname, Geburtstag, Geburtsort, 
Eintritts- und Austrittsdatum gespeichert 
werden, soweit dies für das Auffinden 
dieser Dateien oder Akten erforderlich 
ist.

(5) Die Erforderlichkeit der Löschung, auch 
bei in der Verarbeitung eingeschränkten 
personenbezogenen Daten, ist jährlich zu 
kontrollieren. Die Frist zur Kontrolle perso-
nenbezogener Daten, die in der Gefangenen-
personalakte oder in anderen zur Person der 
Gefangenen geführten Dateien und Akten 
gespeichert sind, beginnt mit der Entlas-
sung oder Verlegung der Gefangenen in eine 
andere Anstalt, in sonstigen Fällen mit Erhe-
bung der personenbezogenen Daten.
(6) Folgende Aufbewahrungsfristen von Da-
teien und Akten, soweit diese in der Verar-
beitung eingeschränkt sind, dürfen nicht 
überschritten werden:

1.   20 Jahre bei Daten aus Gefangenenper-
sonalakten, Gesundheitsakten und Kran-
kenblättern,

2.   30 Jahre bei Daten aus Gefangenenbü-
chern.

Dies gilt nicht, wenn konkrete Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass die Aufbewahrung für 
die in Abs. 4 genannten Zwecke weiterhin 
erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfrist be-
ginnt mit dem auf das Jahr der Weglegung 
folgenden Kalenderjahr. Die Vorschriften 
des Hessischen Archivgesetzes vom 26. No-
vember 2012 (GVBl. S. 458), geändert durch 
Gesetz vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 294), 
in seiner jeweils geltenden Fassung bleiben 
unberührt.
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§ 18

(1) Die Kosten der Unterbringung von Per-
sonen in einem psychiatrischen Kranken-
haus oder in einer Entziehungsanstalt auf 
Grund eines strafrechtlichen Urteils (Maß-
regelvollzug) oder eines Unterbringungsbe-
fehls (§ 126a Strafprozessordnung) trägt das 
Land, soweit nicht ein Sozialleistungsträger 
oder der Untergebrachte die Kosten zu tra-
gen hat.

(2) Der Untergebrachte hat zu den Kosten in 
dem Umfange beizutragen, in dem ein Hil-
feempfänger nach dem Zwölften Buch So-
zialgesetzbuch bei nicht nur vorübergehen-
der stationärer Behandlung sein Einkommen 
einzusetzen hätte.

§ 19

(1) Das für den Maßregelvollzug zuständige 
Ministerium setzt im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen nach Anhörung der 
Träger der Einrichtungen des Maßregelvoll-
zugs die Budgets und die Pflegesätze für den 

Maßregelvollzug fest und erlässt die Verwal-
tungsvorschriften über das Abrechnungsver-
fahren.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, nach 
Anhörung der Träger der Einrichtungen des 
Maßregelvollzugs durch Rechtsverordnung 

1.   die Grundlagen der Ermittlung der Bud-
gets und der Pflegesätze der Maßregel-
vollzugseinrichtungen zu regeln und

2.   Vorschriften über 

 a) die Abrechnung,

 b)  den Ausgleich von Mehr- und Minder-
erlösen,

 c)  die Genehmigung der Budgets und der 
Pflegesätze zu erlassen.

(3) Die Pflegesätze und die Regelungen 
über das Abrechnungsverfahren werden im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen veröf-
fentlicht.

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband 
Hessen (Auszug)

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen
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Grundgesetz (Auszug)

Art 1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu 
unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechten als Grundlage jeder mensch-
lichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden 
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes 
Recht.

Art 2

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfal-
tung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person 
ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf 
Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Art 3

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 
Der Staat fördert die tatsächliche Durchset-

zung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung be-
stehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlech-
tes, seiner Abstammung, seiner Rasse, sei-
ner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder po-
litischen Anschauungen benachteiligt oder 
bevorzugt werden. Niemand darf wegen sei-
ner Behinderung benachteiligt werden.

Art 4

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewis-
sens und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind un-
verletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird 
gewährleistet.

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum 
Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen wer-
den. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Art 10

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und 
Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.

(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund 
eines Gesetzes angeordnet werden. Dient 
die Beschränkung dem Schutze der freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung oder 
des Bestandes oder der Sicherung des Bun-
des oder eines Landes, so kann das Gesetz 

Grundgesetz
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Grundgesetz

bestimmen, daß sie dem Betroffenen nicht 
mitgeteilt wird und daß an die Stelle des 
Rechtsweges die Nachprüfung durch von der 
Volksvertretung bestellte Organe und Hilfs-
organe tritt.

Art 104

(1) Die Freiheit der Person kann nur auf 
Grund eines förmlichen Gesetzes und nur 
unter Beachtung der darin vorgeschriebe-
nen Formen beschränkt werden. Festgehal-
tene Personen dürfen weder seelisch noch 
körperlich mißhandelt werden.

(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer 
Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu 
entscheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher 
Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung 
ist unverzüglich eine richterliche Entschei-
dung herbeizuführen. Die Polizei darf aus 

eigener Machtvollkommenheit niemanden 
länger als bis zum Ende des Tages nach dem 
Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. Das 
Nähere ist gesetzlich zu regeln.

(3) Jeder wegen des Verdachtes einer straf-
baren Handlung vorläufig Festgenommene 
ist spätestens am Tage nach der Festnah-
me dem Richter vorzuführen, der ihm die 
Gründe der Festnahme mitzuteilen, ihn zu 
vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwen-
dungen zu geben hat. Der Richter hat unver-
züglich entweder einen mit Gründen verse-
henen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen 
oder die Freilassung anzuordnen.

(4) Von jeder richterlichen Entscheidung 
über die Anordnung oder Fortdauer einer 
Freiheitsentziehung ist unverzüglich ein An-
gehöriger des Festgehaltenen oder eine Per-
son seines Vertrauens zu benachrichtigen.
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Bestimmung der sachlich und örtlich  
zuständigen Maßregelvollzugseinrichtungen 
der Vitos gGmbH (Vollstreckungsplan – Maßregelvollzug)

Vollstreckungsplan

Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Maßregelvoll-
zugsgesetzes vom 3. Dezember 1981 (GVBl. 
I S. 414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 2021 (GVBl. 912), wird im 
Einvernehmen mit dem Hessischen Minister 
der Justiz und dem Hessischen Minister für 
Soziales und Integration die sachliche und 
örtliche Zuständigkeit der Maßregelvoll-
zugseinrichtungen wie folgt geregelt:
 
1.  Sachliche und örtliche Zuständigkeit 

für Unterbringungen gemäß § 63 StGB 
(Heranwachsende und Erwachsene)

Die Vollstreckung der freiheitsentziehenden 
Maßregeln der Besserung und Sicherung 
von Frauen und Männern nach § 63 StGB, 
§ 7 JGG erfolgt in der

Vitos Klinik  
für forensische Psychiatrie  
Haina 
der Vitos Haina gemeinnützige GmbH  
Landgraf-Philipp-Platz 3 
35114 Haina 
Tel. 06456 - 91-0

Die örtliche Zuständigkeit der Klinik umfasst 
das Land Hessen. Direktaufnahmen gemäß 
§ 63 StGB und § 126a StPO erfolgen aus-
schließlich in der KFP Haina.

2.  Sachliche und örtliche  
Zuständigkeit für Unterbringungen 
gemäß § 63 StGB (Heranwachsende 
und Erwachsene) 

Die Vollstreckung der freiheitsentziehen- 
den Maßregeln der Besserung und Siche-
rung von Frauen und Männern nach §  63 
StGB, §  7 JGG und der Vollzug der The-
rapieunterbringung nach §  2 Abs. 2 des  
Hessischen Ausführungsgesetzes zum  
Therapieunterbringungsgesetz erfolgt in  
der

Vitos Klinik  
für forensische Psychiatrie  
Gießen
der Vitos Haina gemeinnützige GmbH
Licher Straße 132
35394 Gießen
Tel. 0641 - 4995 -0

Die örtliche Zuständigkeit der Klinik um-
fasst das Land Hessen. Direktaufnahmen 
erfolgen nur bei Patientinnen und Patien-
ten nach § 67h StGB (befristete Wiederin-
vollzugsetzung, Krisenintervention), sofern 
diese zuvor aus der Klinik entlassen wur-
den, sowie nach § 81 StPO (Unterbringung 
des Beschuldigten zur Vorbereitung eines 
Gutachtens).  
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3.  Sachliche und örtliche  
Zuständigkeit für Unterbringungen 
gemäß § 63 StGB (Heranwachsende 
und Erwachsene) 

Die Vollstreckung freiheitsentziehender 
Maßregeln der Besserung und Sicherung 
von Männern nach § 63 StGB, § 7 JGG er-
folgt in der

Vitos Klinik für  
forensische Psychiatrie  
Eltville
der Vitos Rheingau gemeinnützige 
GmbH
Kloster-Eberbach-Straße 4
65346 Eltville
Tel. 0 61 23 - 6 02 - 7000

Die örtliche Zuständigkeit der Klinik um-
fasst das Land Hessen. Direktaufnahmen 
erfolgen nur bei Patienten nach § 67h StGB 
(befristete Wiederinvollzugsetzung, Kri-
senintervention), sofern diese zuvor aus 
der Klinik entlassen wurden, sowie nach 
§ 81 StPO (Unterbringung des Beschuldig-
ten zur Vorbereitung eines Gutachtens). 

4.  Sachliche und örtliche  
Zuständigkeit für Unterbringungen 
gemäß § 63 StGB (Heranwachsende 
und Erwachsene) 

Die Vollstreckung der freiheitsentziehen-
den Maßregeln der Besserung und Siche-
rung von Frauen und Männern nach § 63 
StGB, § 7 JGG erfolgt in der 

Vitos Klinik für  
forensische Psychiatrie  
Riedstadt
der Vitos Südhessen gemeinnützige 
GmbH
Philippsanlage 101
64560 Riedstadt
Tel. 06158 - 878 - 137 - 000

Die örtliche Zuständigkeit der Klinik um-
fasst das Land Hessen. Direktaufnahmen 
erfolgen nur bei Patientinnen und Patien-
ten nach § 67h StGB (befristete Wiederin-
vollzugsetzung, Krisenintervention), sofern 
diese zuvor aus der Klinik entlassen wur-
den, sowie nach § 81 StPO (Unterbringung 
des Beschuldigten zur Vorbereitung eines 
Gutachtens). 
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5.  Sachliche und örtliche  
Zuständigkeit für Unterbringungen 
gemäß § 64 StGB (Heranwachsende 
und Erwachsene)

Die Vollstreckung der freiheitsentziehen-
den Maßregeln der Besserung und Siche-
rung nach § 64 StGB, § 7 JGG erfolgt in der

Vitos Klinik für  
forensische Psychiatrie 
Hadamar
der Vitos Weil-Lahn gemeinnützige 
GmbH
Mönchberg 8
65589 Hadamar
Tel. 06433 - 917 - 0

und der

Vitos Klinik für  
forensische Psychiatrie 
Bad Emstal
der Vitos Kurhessen gemeinnützige 
GmbH
Landgraf-Philipp-Straße 9
34308 Bad Emstal
Tel. 05624 - 60 - 0

Die örtliche Zuständigkeit der Vitos Kli-
nik für forensische Psychiatrie Hadamar 
umfasst Frauen aus allen Landgerichts-
bezirken des Landes Hessen und Männer 
aus den Landgerichtsbezirken Darmstadt, 
Frankfurt, Hanau, Limburg und Wiesbaden.

Die örtliche Zuständigkeit der Vitos Kli-
nik für forensische Psychiatrie Bad Emstal 
umfasst Männer aus den Landgerichtsbe-
zirken Fulda, Kassel, Gießen und Marburg.

6.  Sachliche und örtliche Zuständigkeit 
für suchtkranke Männer ab dem 
vollendeten 18. Lebensjahr bis zum 
vollendeten 24. Lebensjahr nach  
§ 64 StGB (Heranwachsende und 
Erwachsene) 

Die Vollstreckung freiheitsentziehender 
Maßregeln der Besserung und Sicherung 
nach § 64 StGB, § 7 JGG für suchtkranke 
Männer ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 24. Lebensjahr erfolgt 
in der

Vitos Klinik für  
forensische Psychiatrie
Bad Emstal
der Vitos Kurhessen gemeinnützige 
GmbH
Landgraf-Philipp-Straße 9
34308 Bad Emstal
Tel. 05624 - 60-0

Die örtliche Zuständigkeit umfasst das 
Land Hessen. 
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7.  Sachliche und örtliche Zuständigkeit 
für untegebrachte Personen mit einer 
remittierten psychotischen Erkran-
kung gemäß § 63 StGB (Heranwach-
sende und Erwachsene)

Die Vollstreckung freiheitsentziehender 
Maßregeln der Besserung und Sicherung 
von Männern und Frauen nach § 63 StGB, 
§  7 JGG mit einer remittierten psychoti-
schen Erkrankung kann auch in der 

Vitos Klinik für  
forensische Psychiatrie 
Hadamar
der Vitos Weil-Lahn gemeinnützige 
GmbH
Mönchberg 8
65589 Hadamar
Tel. 06433 - 917 - 0

erfolgen. 

Die örtliche Zuständigkeit umfasst das 
Land Hessen. Direktaufnahmen erfolgen 
nur bei Patientinnen und Patienten nach 
§  67h StGB (befristete Wiederinvollzug-
setzung, Krisenintervention), sofern diese 
zuvor aus der Klinik entlassen wurden, 
sowie nach § 81 StPO (Unterbringung des 

Vollstreckungsplan

Beschuldigten zur Vorbereitung eines Gut-
achtens). Verlegungen erfolgen in Abstim-
mung der Kliniken. Ein Anspruch auf eine 
Verlegung besteht nicht.

8.  Sachliche und örtliche Zuständigkeit 
für Unterbringungen gemäß §§ 63 und 
64 StGB, § 7 JGG (Jugendliche)

Die Vollstreckung der freiheitsentziehen-
den Maßregeln der Besserung und Siche-
rung nach den §§ 63 und 64 StGB, § 7 JGG 
erfolgt in der

Vitos jugendforensischen Klinik 
Marburg 
der Vitos Gießen-Marburg  
gemeinnützige GmbH
Cappeler Straße 98
35039 Marburg
Tel. 06421 - 404 - 1

Die örtliche Zuständigkeit der Klinik um-
fasst das Land Hessen.

9. Offener Vollzug

In den unter Nr. 1 bis 8 aufgeführten Ein-
richtungen wird auch der offene Vollzug 
durchgeführt.

Der Vollstreckungsplan in der Fassung vom 14. November 2022 tritt  
am 01. Januar 2023 in Kraft.

Kassel, 14. November 2022  Vitos gGmbH 
gez. Reinhard Belling 
Vorsitzender der  
Vitos Konzerngeschäftsführung
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